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ANGEBOTSUNTERLAGE 
Wechselkoffer-Direktinvestment

DIREKTINVESTMENT
SOLVIUM WECHSELKOFFER INVEST 47-11

Ein Produkt der Solvium-Gruppe

Für das Angebot der vorliegenden Vermögensanlage besteht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 a)  
VermAnlG keine Pflicht zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts, weil von dieser  

Vermögensanlage nicht mehr als 20 Anteile angeboten werden.
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Für diese Angebotsunterlage besteht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3a) VermAnlG 
keine Prospektpflicht, weil von dieser Vermögensanlage nicht mehr als 20 
Anteile angeboten werden.

Diese Angebotsunterlage erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 
stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot im Sinne gesetzlicher 
Vorgaben dar. Die für die Vertragsbeziehungen zwischen der Emittentin und 
dem Anleger maßgeblichen Vorschriften ergeben sich aus dem abzuschließ- 
enden Kauf- und Mietvertrag. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, 
dass die in dieser Angebotsunterlage dargestellten Prognosen eintreten.

Wie jede Anlageform ist auch der Erwerb dieses Direktinvestments mit Ri-
siken verbunden. Die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken 
des vorliegenden Direktinvestments “Solvium Wechselkoffer Invest 47-11” 
sind auf den Seiten 18 ff. dargestellt.

Jeder interessierte Anleger sollte die rechtlichen, steuerlichen, wirtschaft-
lichen und sonstigen Folgen des Erwerbs von Wechselkoffern selbst prüfen 
und sich dahingehend von eigenen Beratern beraten lassen.

Stand: 03. März 2025

Wichtige Hinweise:
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wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Haus und 

unseren Dienstleistungen. Mit dem nachfolgend vor-

gestellten Direktinvestment “Solvium Wechselkoffer 

Invest 47-11” bieten wir Ihnen die Möglichkeit, direkter 

Eigentümer von Wechselkoffern und Teil der Erfolgsge-

schichte dieser Transportbehälter zu werden. 

Zunächst werden Sie sich fragen, was ein Wechsel- 

koffer eigentlich ist. Sie haben sicher schon einmal  

einen gesehen, aber es noch nicht bemerkt: Wechselkof-

fer sehen so ähnlich aus wie Container, haben aber vier 

dünne Stahlstützen, auf denen man sie abstellen kann. 

Wenn ein Lkw sie transportiert, sind diese eingeklappt.

Seit Jahrzehnten vereinfachen und beschleunigen 

Wechselkoffer das Be- und Entladen, das Transpor-

tieren, Schützen und Lagern von Waren nahezu al-

ler Art und haben damit die europäische Logistik, vor  

allem im deutschsprachigen Raum, revolutioniert. Der 

kostengünstige überregionale Transport von Paketen 

ist ohne Wechselkoffer nicht denkbar. Die Kurier-, Ex-

press- und Paket-Branche ist ein elementarer Baustein 

im Uhrenwerk der internationalen Logistik. Seit dem 

Jahr 2010 wuchs der KEP-Markt in der Gesamtbetrach-

tung deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft. Für 

2024 wird, in Abhängigkeit des Logistikbereiches, mit 

einem Zuwachs gerechnet.

Zu den besonderen Merkmalen dieses Direktinvestments 

zählen bonitätsstarke Mieter, der sehr erfahrene Manage-

mentpartner sowie eine feste Rückkaufverpflichtung der 

Emittentin zum Laufzeitende. Darüber hinaus zeichnet 

sich das Direktinvestment “Solvium Wechselkoffer Invest 

47-11” durch monatliche Mietauszahlungen aus.

Die Solvium Verwaltungs GmbH verantwortet Konzep-

tion und die Solvium Holding AG das Management und 

Vertrieb gemeinsam mit ihrem Stab von Mitarbeitern, die 

unter anderem auf langjährige Erfahrungen auf den Ge-

bieten des Container- und Wechselkoffermanagements 

und der Logistikverwaltung zurückgreifen können. Wir 

möchten auch Ihnen mit unseren erprobten Marktzu-

gängen mit individuellen Angeboten zur Seite stehen.

Wir würden uns freuen, Sie als zukünftigen Inves-

titionspartner und Eigentümer dieser erfolgreichen  

Transportbehälter begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte  
Damen und Herren,

Marc Schumann
Geschäftsführer, Solvium Verwaltungs GmbH

André Wreth
Geschäftsführer, Solvium Verwaltungs GmbH

(li.) Marc Schumann | (re.) André Wreth



4

Vorwort .................................................................................................................................................................................. S. 03

1.  Verantwortlichkeit der Anbieterin  ............................................................................................................................. S.  09

2.  Das Direktinvestment im Überblick | Der Wechselkoffermarkt ............................................................................. S.     11

  2.1 Risikomanagement über Endnutzerauswahl ............................................................................................ S.   11

  2.2 Das Direktinvestment “Solvium Wechselkoffer Invest 47-11” im Überblick ............................................... S.   12

  2.3  Wechselkoffer – Einsatz, Branche, Vermietmanagement  ....................................................................... S. 13

3.   Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken  ..................................................................................................... S.  18 

  3.1 Vorbemerkung ......................................................................................................................................... S.  19 

  3.2 Liquiditätsrisiken der Vermögensanlage  ................................................................................................. S.  20 

  3.3 Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Diebstahl der Wechselkoffer ..................................................... S.  21 

  3.4 Fremdfinanzierung durch den Anleger ..................................................................................................... S.  22 

  3.5 Einschränkungen der freien Handelbarkeit .............................................................................................. S.  22 

  3.6 Keine Einlagensicherung .......................................................................................................................... S.  23 

  3.7 Rechtliche Risiken hinsichtlich der Eigentümerstellung des Anlegers ...................................................... S.  23 

  3.8 Regulierung und Aufsichtsrecht ............................................................................................................... S.  23 

  3.9 Fremdkapital ............................................................................................................................................ S.  23 

  3.10 Steuerliche Risiken ................................................................................................................................... S. 24

  3.1 1 Risiko hinsichtlich weiterer Kosten des Anlegers  ..................................................................................... S.  25 

  3.12 Risikokumulation ..................................................................................................................................... S.  25

  3.13  Abschließender Hinweis .......................................................................................................................... S.  25   

4.   Das Direktinvestment im Einzelnen ........................................................................................................................... S.  27 

  4.1 Ablauf des Direktinvestments im Überblick  ............................................................................................. S. 27 

  4.2 Der Kauf der Wechselkoffer ..................................................................................................................... S. 27 

  4.3  Die Vermietung der Wechselkoffer ........................................................................................................... S. 27

  4.4  Der Rückkauf der Wechselkoffer .............................................................................................................. S. 28

  4.5 Mietzahlungen an den Anleger  ................................................................................................................ S. 28

  4.6 Verlängerungsvereinbarung  .................................................................................................................... S. 29 

  4.7 Art und Anzahl der angebotenen Wechselkoffer  ..................................................................................... S. 29 

  4.8 Merkmale der Direktinvestments der Anleger .......................................................................................... S. 29 

  4.9 Keine Gesellschafterrechte und -pflichten des Anlegers ........................................................................... S. 30 

  4.10 Übertragungsmöglichkeiten .................................................................................................................... S. 30 

  4.11 Einschränkung der freien Handelbarkeit  ................................................................................................. S. 30 

  4.12 Zahlstelle und Ausgabestelle für Unterlagen  ........................................................................................... S. 31 

  4.13 Zahlung der Gesamtsumme  ..................................................................................................................... S. 31 

  4.14  Entgegennahme von Kauf- und Mietverträgen sowie von Willenserklärungen bezüglich des  

Erwerbs des Direktinvestments  ............................................................................................................... S. 31



5

Hinweis zu den Bildern in dieser Angebotsunterlage:

Die in dieser Angebotsunterlage abgedruckten Bilder sind Illustrationen. Sie zeigen nicht die angebotenen  

Wechselkoffer, sondern nur beispielhaft Wechselkoffer, Container und andere Ausrüstungsgegenstände in  

verschiedenen Situationen ihrer Nutzung bzw. in damit zusammenhängenden Situationen.

  4.15 Gesamtsumme ......................................................................................................................................... S. 31 

  4.16 Laufzeit der Direktinvestments ................................................................................................................ S. 31

  4.17 Anlegergruppe ......................................................................................................................................... S. 32

5.   Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption ............................................................................................ S.   34 

  5.1 Beurteilung des Kauf- und Mietvertrages  ................................................................................................ S.  34 

  5.2 Einkunftsart ............................................................................................................................................. S.  34 

  5.3  Einkommensteuer  ................................................................................................................................... S.  35

  5.4 Umsatzsteuer  .......................................................................................................................................... S. 35 

  5.5 Erbschaft- und Schenkungssteuer............................................................................................................ S. 35 

  5.6 Vermögensteuer  ...................................................................................................................................... S.  36 

  5.7 Finanzierung der Gesamtsumme ............................................................................................................. S. 36

  5.8  Keine Übernahme der Zahlung von Steuern  ............................................................................................ S. 36

6.   Weitere Kosten / Provisionen / Vergütungen / Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Mietzahlung und 

      Zahlung des Rückkaufpreises  ..................................................................................................................................... S.  38 

  6.1 Weitere Kosten für den Anleger  .............................................................................................................. S.  38 

  6.2 Weitere Leistungen des Anlegers und keine Nachschusspflicht  .............................................................. S.  38 

  6.3 Provisionen und Vergütungen .................................................................................................................. S.  38

  6.4 Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Mietzahlung und Zahlung des Rückkaufpreises ............. S.  38

7.   Angaben über die Anlagestrategie und Anlagepolitik  ............................................................................................. S.  41 

  7.1 Anlagestrategie und Anlagepolitik  ........................................................................................................... S.  41 

  7.2 Anlageziel  ................................................................................................................................................ S.  42 

  7.3 Änderung der Anlagestrategie oder der Anlagepolitik  ............................................................................. S.  42

  7.4 Angaben zu den Wechselkoffern  ............................................................................................................. S.  42



6

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE SOLVIUM CAPITALDIE UNTERNEHMENSGRUPPE SOLVIUM CAPITAL

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

SOLVIUM

*  Sämtliche seit Gründung 2011 von Solvium emittierten Produkte laufen prognosegemäß bzw. wurden 
bereits planmäßig beendet und weisen somit eine 100% -Erfüllungsquote auf.

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE SOLVIUM

Gründung

2011

Standorte

Mitarbeiter in Deutschland

Erfüllungsquote*

> 40

100%

Logistikinvestments

> 200

Anlagekapital in EUR

> 600 Mio.

Mit Investoren
geschlossene Verträge

> 26.000

Geleistete Miet-, Zins- und 
Rückzahlungen in EUR

> 350 Mio.

HAMBURG
CHAM   (Oberpfalz) 

KÖLN
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Unsere Verantwortung

Natürlich freuen wir uns über Ihr Vertrauen, aber wir setzen es 

nicht voraus – wir möchten es uns verdienen. Durch profunde 

Fachkenntnisse und konservative Strategien. Wir stehen für 

Transparenz und Sicherheit. Mit strategischer Planung und ak-

tivem Management minimieren wir das Risiko unserer Anleger 

und maximieren gleichzeitig deren Erfolg. Wir investieren mit 

Blick auf Wachstum und Rendite. Dabei fokussieren wir unsere 

Akquisitionen schwerpunktmäßig auf Sachwerte aus der Trans-

port- und Logistikbranche.

Risikominimierung ist unsere Maxime. Das bedeutet, dass wir 

mit potentiellen Risiken verantwortungsbewusst umgehen. Je-

des Investment wird mit einer soliden Mischung aus Vorsicht 

und Risikobereitschaft kalkuliert. Jedoch wird hierbei das Ver-

hältnis zugunsten der Sicherheit nicht aus dem Auge verloren.

Unsere Erfolge

Solvium verfügt seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011 

über einen makellosen Track Record. Wir betreuen in Deutsch-

land über 26.000 geschlossene Verträge und haben bislang 

mehr als 600 Millionen Euro Anlegerkapital investiert. Alle Miet-, 

Zins- und Rückzahlungen, mittlerweile mehr als 350 Mio. Euro, 

wurden planmäßig und pünktlich geleistet. 

SOLVIUM CAPITAL

Der Name „Solvium“ leitet sich inhaltlich von dem lateinischen 

Begriff „solvere“ ab und bedeutet „lösen“ und „zahlen“. Beides 

beschreibt sehr genau die Grundideen der Solvium Gruppe und 

ihrer Produkte.

Unsere Aufgaben

Solvium entwickelt innovative Investmentkonzepte für Privat-

anleger, Stiftungen und institutionelle Investoren. Es ist unsere 

Philosophie, ausschließlich Produkte zu konzipieren, die unse-

ren Kunden die realistische Chance auf ein attraktives Verhältnis 

zwischen Risiko und Rendite bieten. Dabei bevorzugen wir An-

lagen auf Sachwertbasis mit kurzer und mittlerer Laufzeit. Ziel 

ist es, Anleger so nah wie möglich an das Investment zu brin-

gen, um ihnen eine hohe Rendite zu ermöglichen. Innovatives 

Denken verbunden mit Tradition, Erfahrung und partnerschaftli-

chem Umgang stehen bei uns im Vordergrund.

Qualität geht uns vor Quantität. International erfahrene Part-

ner begleiten uns bei der Akquisition, der Konzeption und dem  

Management unserer Investments. Wir denken in viele Rich-

tungen, denn der Erfolg unserer Anleger hat viele Dimensionen.  

Guter Rat braucht ein erfahrenes und kompetentes Team.  

Dieses haben wir und stellen unsere Dienstleistung unseren 

Kunden zur Verfügung.

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE SOLVIUM
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Kapitel 1
Verantwortlichkeit 
der Anbieterin
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Natürliche Personen übernehmen keine Verantwortung für den 

Inhalt dieser Angebotsunterlage.

Hamburg, 03. März 2025

Solvium Verwaltungs GmbH, diese vertreten durch:

1 |  Verantwortlichkeit  
der Anbieterin 

Die Solvium Verwaltungs GmbH mit Sitz ABC-Straße 21,  

20354 Hamburg (nachfolgend „Anbieterin“ genannt), ist die  

Anbieterin des vorliegenden Direktinvestments.

Die Anbieterin ist die alleinige Verantwortliche dieser Ange-

botsunterlage und erklärt, vertreten durch die unterzeichnen-

den Geschäftsführer, dass ihres Wissens die Angaben in dieser  

Angebotsunterlage richtig und keine wesentlichen die angebo-

teten Direktinvestments betreffenden Umstände ausgelassen 

worden sind.

Marc Schumann
Geschäftsführer Solvium Verwaltungs GmbH

André Wreth
Geschäftsführer Solvium Verwaltungs GmbH

1.  VERANTWORTLICHKEIT DER ANBIETERIN 
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Das Direktinvestment im  
Überblick | Der Wechsel- 
koffermarkt 

Kapitel 2
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2.1  Risikomanagement über  
Endnutzerauswahl

Die Emittentin ist im Rahmen des Endnutzerauswahlprozes-

ses bestrebt, mit potentiellen Risiken verantwortungsbewusst  

umzugehen. Jede Auswahlentscheidung wird auf Basis einer  

soliden Mischung aus Vorsicht und Risikobereitschaft kalku- 

liert, ohne dabei das nötige Verhältnis zwischen Rendite und  

Risiko und damit die Rentabilität aus dem Auge zu verlieren. 

2.1.1 Renditeparameter

Entscheidend neben der Höhe der Rentabilität ist auch die 

Nachhaltigkeit der Rentabilität. Ziel der Emittentin bei jeder 

Weitervermietung der Wechselkoffer ist es, eine attraktive 

Mietrendite zu erzielen und möglichst lang laufende Mietver-

träge, idealerweise über den Zeitraum der Mietvereinbarung 

mit den Anlegern hinaus, mit Endnutzern abzuschließen.

2.1.2 Risikoidentifizierung und -minimierung

Im Rahmen der vorliegenden Direktinvestments werden  

Wechselkoffer an Anleger veräußert. Die Emittentin hat durch 

die Solvium Holding AG vor Eintritt in die entsprechenden Miet-

verträge die Bonität und Solvenz der Endnutzer in enger Abstim-

mung mit dem Wechselkoffervermietmanager intensiv geprüft.

Die Emittentin hat durch die Solvium Holding AG Endnutzer 

ausgewählt, die nach ihrer Einschätzung der Anbieterin über-

wiegend eine hohe Sicherheit für regelmäßige Mietzahlungen  

gewährleisten, und zudem das Endnutzerportfolio diversifiziert, 

indem Mietverträge mit mehreren Endnutzern abgeschlossen 

wurden. Auf diese Weise entsteht ein Mieteinnahmenpool, der 

aus Sicht der Anbieterin Planungssicherheit für die Mieteinnah-

men ermöglicht. Während der Laufzeit der von der Emittentin 

abgeschlossenen Mietverträge erfolgt außerdem die regel- 

mäßige Überprüfung des Zahlungsverhaltens, der Bonität  

und der Solvenz der Endnutzer durch die Solvium Holding AG im 

Auftrag der Emittentin.

2. |  Das Direktinvestment  
im Überblick 

Die Emittentin der in dieser Angebotsunterlage dargestellten 

Direktinvestments ist die Solvium Capital Intermodal GmbH & 

Co. KG, ABC-Straße 21, 20354 Hamburg.

Mit dieser Angebotsunterlage werden sogenannte Direkt- 

investments (nachfolgend als „Direktinvestment“ bzw.  

„Direktinvestments“ bezeichnet) in Stahl-Wechselkoffer (nach-

folgend als „Wechselkoffer“ bezeichnet und aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit stets im Plural verwendet) angeboten. 

Mit dem Angebot „Solvium Wechselkoffer Invest 47-11“ werden  

Wechselkoffer im Set zu 3 Stück (im Folgenden in dieser An-

gebotsunterlage als „Set“ bzw. im Plural als „Sets“ bezeichnet) 

angeboten. Die Anzahl der von der Emittentin an Anleger zu ver-

äußernden Wechselkoffer beträgt maximal 60 in 20 Sets. Der 

Mindestzeichnungsbetrag beträgt für jeden Anleger 29.400,00 

EUR (Kaufpreis für 1 Set). Der Gesamtbetrag der vorliegenden 

Vermögensanlage beträgt daher maximal 588.00,00 EUR. Mit 

diesen Direktinvestments haben Anleger die Möglichkeit, diese 

Wechselkoffer des Sets von der Emittentin zu erwerben, sie für 

eine Laufzeit von 5 Jahren (60 Monaten) (Laufzeit der Mietver-

einbarung) an die Emittentin zu vermieten, hieraus Mietzahlun-

gen zu erhalten und die Wechselkoffer am Ende der Laufzeit 

der Mietvereinbarung an die Emittentin zurückzuverkaufen. Der 

Anleger und die Emittentin können einvernehmlich vereinbaren, 

die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) zu 

verlängern (siehe dazu Kapitel 4.6 „Verlängerungsvereinbarung, 

S. 29).

 

Die Emittentin schließt mit jedem Anleger einen schuldrecht- 

lichen Vertrag ab, der den Verkauf der Wechselkoffer des Sets 

an den Anleger, die Vermietung an die Emittentin und den 

Rückverkauf an die Emittentin regelt (nachfolgend als „Kauf- 

und Mietvertrag“ bezeichnet).

Der Anleger wird weder Gesellschafter der Emittentin noch ist 

er auf irgendeine andere Weise unternehmerisch an der Emit-

tentin beteiligt.

2. DAS DIREKTINVESTMENT IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT
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Emittentin / Mieterin Solvium Capital Intermodal GmbH & Co. KG 

Assetkategorie Infrastruktur / Logistik

Investitionsform Direktinvestment in Wechselkoffer (Anleger werden juristische Eigentümer)

Investitionsgegenstände Set gebrauchter Stahl-Wechselkoffer, rund 6 Jahre alt

Mietlaufzeit 5 Jahre (60 Mietmonate)

Endnutzer Grundsätzlich bonitätsstarke Logistikunternehmen 

Vermietmanager Axis Intermodal Deutschland GmbH, Köln

Kaufpreis je Set  
(Mindestzeichnungssumme) 29.400,00 EUR (zzgl. Agio)

Miete (anfängliche  
60-monatige Mietlaufzeit) 13,02 % p. a.2 (318,90 EUR je Set und Monat)

Auszahlungsmodus Mietzahlungen werden monatlich nachschüssig geleistet

Erste Mietzahlung Zum Ende des ersten Mietmonats

Miete
(Verlängerungszeitraum) 17,53 % p. a.3 (234,45 EUR während des Verlängerungszeitraums je Set und Monat)

Rückkaufpreis je Set 
(nach anfänglicher 63-
monatiger Mietlaufzeit) 

16.050,00 EUR (54,59 % bezogen auf den Kaufpreis)

Gesamtkapitalrückflüsse 119,67 %2 , während der anfänglichen 60-monatigen Mietlaufzeit

Vermögensmehrung 3,93 % p. a.2 , während der anfänglichen 60-monatigen Mietlaufzeit

IRR-Rendite1 5,00 % p. a.2 , während der anfänglichen 60-monatigen Mietlaufzeit

Verlängerungsvereinbarung Ja, 1 x um 5 Jahre mit Anpassung der Miethöhe

Leverage des Kaufpreises 0 % (kein Fremdkapital in Form von Bankdarlehen oder ähnlichem)

Rückkaufpreis je Set bei  
Verlängerungsvereinbarung 4.695,00 EUR je Set nach insgesamt 10 Jahren Mietlaufzeit – dies entspricht 29,25 %4

Haftung des
Anlegers

Der Anleger wird weder Gesellschafter der Emittentin noch ist er auf irgendeine andere 
Weise unternehmerisch an der Emittentin beteiligt, so dass eine regelmäßig mit einer 
Kommanditbeteiligung einhergehende Haftung und Nachschusspflicht bei diesem
Investment nicht besteht.

Eigentumsrechte Anleger wird juristischer Eigentümer der Wechselkoffer

Zahlungsabsicherung

Der Anleger erhält von der Emittentin ein schuldrechtliches Zahlungsversprechen, das 
unabhängig von der Erfüllung von Zahlungspflichten durch den Endnutzer besteht. 
Zusätzlich tritt die Emittentin sämtliche Zahlungsansprüche, die ihr aus dem Verwaltungs-
vertrag mit dem Vermietmanager zustehen, zur Sicherheit an den Anleger ab.

Einkunftsart Privatvermögen Einkünfte aus Kapitalvermögen, welche der Abgeltungssteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag)  
unterliegen

Einkunftsart  
Kapitalgesellschaften /  
Betriebsvermögen

Gewerbliche Einkünfte, welche der Körperschafts- und Gewerbesteuer 
(zzgl. Solidaritätszuschlag) unterliegen

1  Internal Rate of Return [dynamische Investitionsrechnung], auch: interner Zinsfuß, mit erster Mietzahlung beginnend. Bei der Berechnung des internen Zins-
fußes werden Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich gewichtet. Daher sind Investitionen mit unterschiedlichen Ein- und Auszahlungs-
zeitpunkten grundsätzlich nicht miteinander vergleichbar. 2 Bezogen auf den Gesamtkaufpreis des Sets. 3Während der verlängerten Mietlaufzeit bezogen 
auf den Rückkaufpreis des Sets am Ende der anfänglichen 60-monatigen Laufzeit der Mietvereinbarung. 4 Bezogen auf den Rückkaufpreis des Sets am 
Ende der anfänglichen 60-monatigen Laufzeit der Mietvereinbarung.

2.2  Das Direktinvestment „Solvium Wechselkoffer Invest 47-11” im Überblick

2. DAS DIREKTINVESTMENT IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT
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so ausgerüstet sein, dass er für eine Transportkette einsatzbereit 

ist, die unterschiedliche Verkehrsträger nutzt. Der Umschlag auf die 

Bahn wird durch ein durchdachtes System von Greifkanten ermög-

licht, die sich an der Unterseite des Wechselkoffers befinden. Die 

Kräne in den üblichen Umschlagszentren sind mit den Gegenstü-

cken in Form von speziellen Greifarmen ausgerüstet. Die Greifarme 

umfassen den Wechselkoffer seitlich und heben ihn an. Ähnlich wie 

ISO-Container (Standardcontainer) werden die Wechselkoffer auf 

den für ihren Transport vorgesehenen Lkw, Anhänger oder Güter-

waggon aufgesetzt und durch Zapfen (sog. Twistlocks) verbunden. 

Die großen Vorteile des Wechselkoffers gegenüber ISO-Containern 

sind die Euro-Palettenbreite und die Möglichkeiten des kranunab-

hängigen Aufnehmens und Abstellens.

Für Logistikunternehmen besteht der große ökonomische Nut-

zen der Wechselkoffer darin, dass ein Lkw mehrere Wechsel-

koffer transportieren kann. Während ein Wechselkoffer an der 

Rampe beladen wird, kann der Lkw bereits weitere Transport-

fahrten mit Wechselkoffern durchführen. In der Praxis werden 

meist zwei leere Wechselkoffer, die mit Lkw und Anhänger ge-

bracht werden, abgestellt und sofort wieder zwei beladene auf-

genommen und abtransportiert. Dieser Vorgang dauert in der 

Regel rund eine halbe Stunde. Ökonomisch: Kein Kraftfahrzeug 

oder Kraftfahrer muss während des Be- und Entladens warten, 

die Stand- und Wartezeiten sind minimal. Wechselkoffer wer-

2.3  Wechselkoffer – Einsatz, Branche, 
Vermietmanagement

2.3.1 Wechselkoffer im Einsatz

Wechselkoffer (auch Wechselaufbau, Wechselbehälter,  

Wechselpritsche, Wechselbrücke oder Swapbody genannt) sind 

austauschbare Transportbehälter mit ausklappbaren Stütz-

beinen, die mit oder auch ohne Kran durch das Absenken des 

Lkw-Fahrgestells abgesetzt werden können. So lassen sich 

Wechselkoffer schnell, einfach und kostengünstig zum Bei-

spiel bei Logistikzentren abstellen und aufnehmen. Fahrzeuge 

oder Kraftfahrer müssen nicht auf das Be- und Entladen war-

ten. Wechselkoffer sind überwiegend aus Stahl gefertigt, damit 

wind- und wasserdicht, sehr stabil und wenig reparaturanfällig. 

Sie werden hauptsächlich von Kurier-, Express- und Paketdiens-

ten (in der Praxis als „KEP-Branche“ bezeichnet) für den Trans-

port von Gütern auf der Straße verwendet. Wechselkoffer sind 

europäische Ausrüstungsgegenstände, die hauptsächlich im 

deutschsprachigen Raum und den Benelux-Staaten eingesetzt 

werden. Gebaut werden die Wechselkoffer ausschließlich in 

Europa, zum Beispiel durch den slowenischen Hersteller Kerex 

sowie die deutschen Hersteller Wecon und Krone.

Für die Nutzung im kombinierten Verkehr muss der Wechselkoffer 

2. DAS DIREKTINVESTMENT IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT

(1) Entwicklung von Gesamtwirtschaft (BIP) und KEP-Markt 2013 bis 2023 (in Mrd. Euro)

Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Fachserie 18, Reihe 1.4, Wiesbaden, 04.03.2024;
KEP-Studie 2023; Befragung der KEP-Unternehmen 2024, KE-CONSULT Marktanalyse; eigene Darstellung

 BIP (Indexwerte | 2013 = 100)      KEP-Umsatz (Indexwerte | 2013 = 100)
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(3) Daten des KEP-Marktes (2013 bis 2023)

KEP -STUDIE
2024

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR

ABSOLUT

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR
PROZENTUAL

2 0 1 3 2.660 100 4,1 %

2014 2.780 120 4,5 %

2 0 1 5 2.950 170 5,9 %

2016 3.160 210 7,2 %

2 0 1 7 3.350 190 6,1 %

2018 3.520 170 4,9 %

2019 3.650 130 3,8 %

2020 4.050 400 10,9 %

2 0 2 1 4.510 460 11,2 %

2022 4.150 -360 -7,9 %

2023 4.175 25 0,6 %

57 % Wachstum 2013 bis 2023

KEP -STUDIE
2024

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR

ABSOLUT

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR
PROZENTUAL

2 0 1 3 16.060 530 3,4 %

2014 16.640 580 3,6 %

2 0 1 5 17.410 770 4,6 %

2016 18.490 1.080 6,2 %

2 0 1 7 19.400 910 4,9 %

2018 20.400 1.000 5,2 %

2019 21.300 900 4,4 %

2020 23.500 2.200 10,5 %

2 0 2 1 26.900 3.400 14,3 %

2022 26.000 -900 -3,5 %

2023 26.500 500 2,2 %

65 % Wachstum 2013 bis 2023

Quelle: KEP-Studie 2023; Befragung der KEP-Unternehmen 2024, KE-CONSULT Marktanalyse, eigene Darstellung

Sendungsvolumina (in Mio. Sendungen) Umsatz (in Mio. €)

(2) Sendungsvolumen im deutschen KEP-Markt 2013 bis 2023 (in Mio. Sendungen)

Quelle: KEP-Studie 2023; Befragung der KEP-Unternehmen 2024, 
KE-CONSULT Marktanalyse, eigene Darstellung

2023: +0,6 %
Im Jahr 2023 wurden allein im deutschen KEP-Markt  
4,175 Mrd. Sendungen verschickt. 
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300.000 Wechselkoffer in Europa im Einsatz – mit ständig 

stei gen der Tendenz. Die durchschnittliche Lebensdauer eines  

Wechsel koffers liegt bei über 15 Jahren. Durch moderne 

Korrosions schutz- und Lackierungsmethoden gehen Fachleute 

mittlerweile von Einsatzdauern von mehr als 20 Jahren aus.

2.3.3  Wechselkoffer – die Kraftpakete der Kurier-, 

Express- und Paketbranche

Die große Auswahl in Warenhäusern, die bunte Vielfalt in den 

Regalen der Supermärkte und der stetig wachsende Markt des 

Internetbusiness: All diese Güter wollen transportiert werden. 

Wechselkoffer werden für Möbel- und Stückguttransporte eben-

so verwendet wie für den Transport von Veranstaltungsequip-

ment. Am häufigsten finden Wechselkoffer allerdings in der Ku-

rier-, Express- und Paket-Branche (KEP) ihren Einsatz.

Die Kurier-, Express- und Paket-Branche ist ein elementa-

rer Baustein im Uhrenwerk der internationalen Logistik. Seit 

dem Jahr 2013 wuchs der KEP-Markt in der Gesamtbetrach-

tung deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft. Für 2024 

wird, in Abhängigkeit des Logistikbereiches, mit einem wei-

teren Zuwachs gerechnet. Dies gilt insbesondere für Güter 

des täglichen Bedarfs. Sowohl der Handelsverband Deutsch-

land (HDE), das Institut für Handelsforschung (IFH) Köln als 

den auch häufig als mobile Lager genutzt. So produzieren einige 

Unternehmen direkt „auf die Wechselkoffer“, bis sie vollgeladen 

sind und abgeholt werden können. Eine Methode, die Lager-

raumkosten und Umschlagszeit sowie -kosten spart.

2.3.2 Die Historie des Wechselkoffers 

In Europa begann, fast zeitgleich mit der Erfindung des ISO- 

Containers durch Malcom McLean, die Deutsche Post eine 

ähnliche Erfolgsgeschichte mit den sogenannten Weberbe-

hältern. Diese enormen Paketcontainer wurden beladen und 

konnten entweder auf einen Lkw oder einen Eisenbahn waggon 

aufgesetzt werden. Sowohl McLean als auch der Deutschen 

Post ging es vorwiegend um eine effiziente Möglichkeit, den 

Güter umschlag zu beschleunigen, lange Standzeiten zu ver-

meiden und wirtschaftlicher zu agieren. Im Jahr 1971 verbes-

serte die deutsche Spedition Dachser dieses Konzept – der 

Wechselkoffer war geboren. Während die vorher entwickelten 

Wechsel aufbauten auf einen Kran oder spezielle Stapler beim 

Wechselvorgang angewiesen waren, war es nun möglich, den 

kompletten Wechselaufbau ohne weitere technische Hilfsmittel 

auf das gewünschte Trägerfahrzeug aufzusetzen, abzunehmen  

oder umzubrücken.

Mittlerweile befinden sich schätzungsweise 280.000 bis 

2. DAS DIREKTINVESTMENT IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT

(4)  Erwartete Entwicklung der KEP-Sendungsvolumina bis 2028 (in Mio. Sendungen)  
(2024 bis 2028 Prognose)

 Trendforschung   Prognose   Quelle: KEP-Studie 2023; Befragung d. KEP-Unternehmen 2024, KE-CONSULT Marktanalyse, 
eigene Darstellung
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auch der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 

Deutschland (bevh) geben für 2024 einen nominalen Zu-

wachs im gesamten Online-Handel zwischen 2,0 % und 3,4 % 

an. Laut bevh  hat sich der Umsatz im Online-Handel seit 2013 

etwas mehr als verdoppelt. Dies wird durch das Angebot und 

die hohe Servicequalität der KEP-Dienstleister ermöglicht, die in 

den vergangenen Jahren ihre Infrastruktur und Netzwerke im-

mer weiter ausgebaut haben. Insofern spiegeln sich die Wachs-

tumsraten der vergangenen zehn Jahre auch in einem deutli-

chen Zuwachs der B2C-Sendungen im KEP-Markt wider.

Logistikequipment, wie beispielsweise Wechselkoffer, ist seit weit 

über 20 Jahren für die KEP-Branche gefragt. Ein wesentlicher Fak-

tor ist die besonders erfolgreiche Entwicklung im Bereich Internet- 

und TV-Shopping. Und das Wachstum geht weiter: während der 

Anteil des E-Commerce an den Einzelhandelsumsätzen im Jahr 

2020 noch rund 12 % betrug, schossen die Umsätze während der 

Pandemie in die Höhe. Mittlerweile hat sich das Wachstum wie-

der normalisiert. Nach einer Konsolidierungsphase auf annähernd 

gleichem Niveau und einem leichten Wachstum in Höhe von 0,6 %  

im Jahr 2023, gehen Branchenkenner mittelfristig wieder von 

einem wachsenden E-Commerce-Anteil an den Einzelhandelsu-

msätzen aus. Dies wundert kaum, schließlich wird bereits heute 

einer von fünf Artikeln online gekauft. Während allein in Deutsch-

land die Nutzeranzahl im Markt für E-Commerce 2023 laut Sta-

tista Digital Market Insights bei rund 38,7 Millionen lag, schätzt 

das Expertenteam einen Anstieg bis zum Jahr 2029 auf knapp 54 

Millionen Nutzer in Deutschland. Dies entspricht einer erwarteten 

jährlichen Zunahme der Nutzerzahlen im deutschen E-Commerce 

Markt von rund 5 %. Es werden neben bekannten Produktgrup-

pen, wie zum Beispiel Kleidung, Spielzeug und Elektronik, auch 

zunehmend Medikamente und Lebensmittel online bestellt und 

bis vor die Wohnungstür geliefert. Eine Möglichkeit, die das Leben 

für Jung und Alt täglich vereinfacht.

Dieser E-Commerce benötigt Kurier-, Express- und Paket-

dienste, welche die Waren sicher, schnell und günstig an die 

Kunden aus- und gegebenenfalls zurückliefern. Der gesamte 

Versand- und Internethandel wird heute durch KEP-Dienste  

abgewickelt. Ohne Wechselkoffer wäre das TV- und Internet- 

Shopping nach dem Motto „heute bestellt, morgen geliefert“, 

wie wir es heute kennen, undenkbar.

Der KEP-Markt wuchs in den letzten Jahren regelmäßig. Im 

Jahr 2023 wurden mehr als 4,175 Milliarden Sendungen allein 

in Deutschland verschickt, was einer Zustellung von rund 16,7 

Mio. Sendungen pro Werktag entspricht, Tendenz steigend.

Seit 2013 entwickelt sich der KEP-Markt stetig. Das Sendungs-

volumen und die Umsätze haben sich deutlich erhöht. Zwi-

schen 2013 und 2023 wuchs das Sendungsvolumen um 57 % 

und der Umsatz um 65 %.

Bis zum Jahr 2028 wird laut Bundesverband Paket und Ex-

presslogistik (BPEX) ein weiteres Wachstum des Sendevolu-

mens von jährlich 2,5 % auf 4,7 Mrd. Sendungen erwartet.

2.3.4  Der Wechselkoffervermietmarkt

Der betriebswirtschaftliche Nutzen von Wechselkoffern ist, 

wie auch bei vielen anderen Sachanlagen, für Unternehmen in 

der Regel umso höher, je länger der Wechselkoffer eingesetzt 

werden kann. So spielt beispielsweise für den Einsatz in der Ku-

rier-, Express- und Paket-Branche das Alter – Straßenverkehrs-

sicherheit vorausgesetzt – keine Rolle: Hier zählt einzig, dass 

die Sendungen sicher, schnell und unversehrt ihr Ziel erreichen. 

Aufgrund dieses Nutzeneffektes handeln viele Logistiker nach 

der unternehmerischen Prämisse, erst dann neue Wechselkof-

fer in die Flotte aufzunehmen, wenn nicht ausreichend Equip-

ment im Gebrauch ist. Um neue Wechselkoffer für den Betrieb 

zur Verfügung zu haben, bietet sich den Logistikunternehmen 

eine Reihe von Optionen. Neben dem Kauf aus eigenen Mitteln 

oder mittels Bankendarlehen besteht auch die Möglichkeit des 

Leasings beziehungsweise der Anmietung von Wechselkoffern. 

Dieses Modell, welches auch die Grundlage des vorliegenden 

Angebots ist, bringt den Logistikunternehmen einige Vorteile. 

Neben der Liquiditätsschonung und Stärkung der Eigenka-

pitaldecke, weil keine Anschaffungskosten anfallen, sprechen 

auch die geringe Bilanzberührung (kein weiteres Anlagever-

mögen und keine Abschreibung für die Wechselkoffer im 

Unternehmen) sowie die Möglichkeit der Rückgabe zu einem 

bestimmten Zeitpunkt für diese Variante. All dies versetzt das 

Logistikunternehmen in die Lage, schneller und flexibler auf 

Marktveränderungen reagieren zu können.

2. DAS DIREKTINVESTMENT IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT
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Die Rahmenbedingungen werden als grundsätzlich positiv wahr-

genommen, der Gesamtmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. 

Alle Prognosen gehen für die kommenden Jahre von einem wei-

ter steigenden Güterverkehr in ganz Europa aus, insbesondere 

angetrieben durch den wachsenden Online-Handel.

Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, den Kunden das 

nötige Equipment zur Verfügung zu stellen, wann sie es brau-

chen, wo sie es brauchen und solange sie es brauchen. Als Voll-

sortimenter kümmert sich das Unternehmen auf Kundenwunsch 

mit seinem Kontroll-, Wartungs- und Reparaturservice bei Be-

darf auch um die Instandhaltung der Wechselkoffer und die 

gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen UVV-Prüfungen. So 

werden Ausfallzeiten bei Kunden effektiv minimiert. Bei Bedarf 

stellt das Unternehmen Ersatzwechselkoffer zur Kompensation 

kurzfristiger Ausfälle zur Verfügung. Weiterhin bieten wir unse-

ren Kunden die Ausstattung der Wechselkoffer mit GPS-Trackern 

zur permanenten Kontrolle der Einheiten an. 

Mit diesem Leistungs- und Servicespektrum unterstützt das Unter-

nehmen seine Kunden für maximale Verfügbarkeiten und damit bei 

der täglichen Erreichung ihrer eigenen Ziele“, so Jörg Vennemann, 

Geschäftsführer der Axis Intermodal Deutschland GmbH.

Zum Leistungsangebot der Axis zählen unter anderem:

• Kontinuierliche Wartung

• Kurzfristige Reparatur im Schadensfall

• Bereitstellung von Ersatz-Wechselkoffern

• Durchführung der jährlichen UVV-Prüfung

• Buchung von Einzel-Services oder Full-Service-Paketen 

•  Nutzung von 16 Depotstandorten in Deutschland  

und Österreich

•  Nutzung von über 50 deutschlandweiten Axis-Service- 

stützpunkten

Axis verwaltet als Wechselkoffervermietmanager sämtliche 

Wech sel koffer, die die Emittentin im Rahmen der vorliegenden 

Vermögensanlage erwirbt.

2.3.5  UVV-Prüfungen für die 

Verkehrs- und Einsatzsicherheit

Zur Inbetriebnahme werden die Wechselkoffer einer CSC- 

Sicherheitszulassung – einer Art TÜV-Prüfung – unterzogen und 

deren Bestehen durch das Aufbringen einer CSC-Plakette (Inter-

national Convention for Safe Containers) bestätigt. Für Wechsel-

koffer besteht zwar keine TÜV-Pflicht, jedoch werden sie zumeist 

jährlich gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) gewartet 

und geprüft. Die Emittentin verpflichtet die Endnutzer vertraglich, 

diese Wartungen und Prüfungen durchzuführen.

2.3.6  Axis Intermodal – Wechselkoffervermietung 

mit über 20 Jahren Erfahrung

Die Axis Intermodal Deutschland GmbH („Axis“) mit Hauptsitz

in Köln hat sich auf die Vermietung und das Management von

Wechselkoffern spezialisiert. Das Unternehmen wurde 1995 

gegründet und verwaltet mit einem 11-köpfigen Team mittler-

weile rund 16.000 Wechselkoffer.  

Axis ist seit Jahren Europas führender Spezialist für die Vermie-

tung von Wechselkoffern. Zu den mehr als 200 Kunden zählen 

auch DHL, DPD, GLS, DSV, railCare und Hellmann, um nur ei-

nige zu nennen. 

Den eingeschlagenen Wachstumskurs und den Ausbau der 

verwalteten Wechselkoffer-Flotte möchte die Axis auch in den 

kommenden Jahren fortsetzen und hat aus diesem Grund 2014 

eine umfangreiche strategische Kooperation exklusiv mit der 

Solvium-Gruppe vereinbart, die im Juni 2020 in die Übernah-

me und Einbindung der Axis Intermodal Deutschland GmbH in 

die Solvium Unternehmensgruppe mündete. „Das Unterneh-

men beobachtet, dass große Logistiker seit Jahren zunehmend 

dazu übergehen, Wechselkoffer zu mieten, anstatt sie anzu-

schaffen. Diesen Weg der Finanzierung gehen wir gemeinsam 

mit der Solvium. Solvium ist ein Partner, der professionell im 

Umgang mit Anlegern und Leasingmanagern aufgestellt ist, 

sehr dicht am Marktgeschehen agiert und eine klare Vorstel-

lung hat, wie Investments anlegergerecht zu konzipieren sind.

Das Unternehmen blickt optimistisch auf die kommenden Jahre: 

2. DAS DIREKTINVESTMENT IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT
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Wesentliche tatsächliche  
und rechtliche Risiken

Kapitel 3



19

Risiken verbunden, die mit den aus einer unternehmerischen  

Beteiligung resultierenden Risiken vergleichbar sind. Insbeson-

dere hängt die Fähigkeit der Emittentin, die mit dem Anleger ver-

einbarten Zahlungen zu leisten, von zukünftigen Entwicklungen 

im wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Bereich ab. 

Weder die Emittentin noch die Anbieterin können garantieren, 

dass alle Zahlungen an den Anleger erbracht werden. Das An-

gebot hat für jeden Anleger grundsätzlich eine fest vereinbar-

te Laufzeit von 5 Jahren (60 Monate) und kann während dieser 

Laufzeit nicht ordentlich gekündigt werden. Der Anleger ist da-

her für die Laufzeit der Vermögensanlage an die mit der Emitten-

tin in dem Kauf- und Mietvertrag getroffenen Vereinbarungen 

gebunden und hat außer im Falle des Vorliegens eines wichtigen 

Grundes, der den Anleger zu einer außerordentlichen Kündigung 

berechtigt, keine Möglichkeit, sich von diesen Vereinbarungen 

zu lösen. Das vom Anleger eingesetzte Kapital ist daher für die 

Laufzeit der Vermögensanlage gebunden und kann vom Anleger 

nicht anderweitig eingesetzt werden.

 

Die Wechselkoffer sollten nur von Anlegern erworben werden, 

die willens und auf Grundlage ihrer persönlichen wirtschaftlichen 

Verhältnisse in der Lage sind, für diese Laufzeit eine finanzielle 

Bindung einzugehen. Es ist der Totalverlust des gezahlten Kapi-

tals möglich. Die Anlageentscheidung sollte der Anleger nur nach 

sorgfältiger und vollständiger Lektüre der Angebotsunterlage und 

des Kauf-und Mietvertrages treffen. Außerdem ist nicht auszu-

schließen, dass der Anleger nicht in der Lage ist, die erworbenen 

Wechselkoffer in unmittelbaren Besitz zu nehmen, obwohl die 

Wechselkoffer sein Eigentum sind. Verfügt ein Anleger nicht über 

Erfahrungen, die ihn in die Lage versetzen, die wirtschaftlichen 

Auswirkungen des Angebots auch auf seine persönliche Situation 

einschätzen zu können, sollte der Anleger fachkundigen Rat von 

Dritten, wie zum Beispiel Anlageberatern oder -vermittlern, Steu-

erberatern oder Rechtsanwälten, einholen.

Im Folgenden werden die wesentlichen tatsächlichen und recht-

lichen Risiken, die im Zusammenhang mit der Investition in die-

ses Angebot bestehen, dargestellt. Risiken, die aus der individu-

ellen Situation des Anlegers resultieren, sind nicht erfasst und 

müssen von jedem Anleger basierend auf seiner persönlichen 

Situation bei einer Anlageentscheidung geprüft und bewertet 

werden.

Maximales Risiko

Das maximale Risiko besteht für den Anleger darin, dass 

•   er einen Totalverlust der gezahlten Gesamtsumme 

(Gesamtkaufpreis zzgl. bis zu 2,00  % Agio bezogen 

auf den Gesamtkaufpreis) erleidet und

•   sein Vermögen dadurch vermindert wird, dass der 

Anleger

        - im Falle einer Fremdfinanzierung der Investition in 

die jeweilige Vermögensanlage – auch bei Ausbleiben 

der vertraglich vereinbarten Zahlungen (Mietzahlun-

gen und/oder Rückkaufpreiszahlungen) durch die 

Emittentin – zur Leistung der Zinsen und sonstigen 

Finanzierungskosten sowie zur Rückzahlung des Dar-

lehens verpflichtet ist 

       und /oder 

       - etwaige weitere Kosten tragen muss 

      und /oder  

      - eine persönliche Steuerbelastung ausgleichen muss.

Diese Umstände können zu einer Privatinsolvenz bzw.  

Insolvenz des Anlegers als maximales Risiko führen. 

3. |  Wesentliche tatsächliche und 
rechtliche Risiken 

3.1 Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Angebot werden Direktinvestments  

angeboten.

Das bedeutet, dass der Anleger durch den Abschluss und die 

Erfüllung des im Rahmen des Angebots angebotenen Kauf- 

und Mietvertrages Eigentümer eines oder mehrerer Wech-

selkoffer wird und Ansprüche gegen die Emittentin auf Zah-

lung einer monatlichen Miete und des Rückkaufpreises zum 

Ende der Laufzeit erwirbt. Zwar geht der Anleger durch den 

Erwerb von Wechselkoffern keine unternehmerische Beteili-

gung an der Emittentin ein. Mit dem Erwerb sind aber neben 

Risiken, die mit allen Anlageprodukten einhergehen, spezifische  

3. WESENTLICHE TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE RISIKEN
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vereinbarten oder keine Mietzahlungen von der Emittentin und 

der Anleger erzielt ein geringeres Ergebnis als erwartet.

3.2.2  Ausfall der Zahlung des Rückkaufpreises / 

Eigenverkauf

Zwischen der Emittentin und dem Anleger wird im Kauf- und 

Mietvertrag vereinbart, dass die Wechselkoffer unter der auf-

schiebenden Bedingung des Ablaufes der Mietdauer an die Emit-

tentin zurückverkauft werden. Es kann der Fall eintreten, dass 

die Emittentin die Wechselkoffer am Ende der Mietdauer nicht 

zu dem von ihr kalkulierten Weiterverkaufspreis veräußern kann. 

Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass die Wechselkoffer erst 

später oder gar nicht veräußert werden können. Dies kann dazu 

führen, dass die Emittentin nicht über die erforderliche Liquidi-

tät zur Zahlung des vereinbarten Rückkaufpreises an die Anle-

ger verfügt. In diesem Fall erhält der Anleger den vereinbarten 

Rückkaufpreis nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig. 

Sofern der Anleger den vereinbarten Rückkaufpreis nicht erhält, 

ist er nicht verpflichtet, die Wechselkoffer an die Emittentin zu 

übereignen, und muss sich selbst um den Verkauf der Wechsel-

koffer an andere Käufer kümmern. Muss sich der Anleger selbst 

um den Verkauf der Wechselkoffer an andere Käufer kümmern, 

besteht das Risiko, dass der Anleger keinen Käufer für die Wech-

selkoffer findet und diese nicht verkaufen kann und damit auch 

keinen Kaufpreis für die Wechselkoffer erhält. Findet der Anleger 

in diesem Fall keinen Käufer für seine Wechselkoffer, besteht für 

den Anleger das Risiko, dass er für unvermietete Wechselkoffer 

weitere Kosten, wie zum Beispiel Lager- bzw. Standkosten, Re-

paraturkosten, Verwertungskosten, aus seinem eigenen Vermö-

gen tragen muss. Dieses Risiko kann zur Privatinsolvenz bzw. 

Insolvenz des Anlegers führen. Findet der Anleger einen Käufer 

für seine Wechselkoffer besteht das Risiko, dass der Anleger bei 

dem selbst vorgenommenen Verkauf einen Kaufpreis erzielt, der 

geringer ist als der mit der Emittentin vereinbarte Rückkaufpreis, 

und Zusatzkosten zu tragen hat, um den Verkauf zu ermöglichen, 

die den erwarteten Ertrag des Anlegers verringern.

3.2.3 Ausfall der Komplementärin

Fällt die Komplementärin aus, muss Ersatz beschafft werden. 

Hierdurch können höhere als die geplanten Kosten für die Emit-

3.2  Liquiditätsrisiken der  
Vermögensanlage 

Als Liquidität wird die Fähigkeit eines Unternehmens bezeich-

net, seine bestehenden Zahlungspflichten jederzeit fristgerecht 

zu erfüllen. Hierzu benötigt ein Unternehmen liquide Mittel. 

Dabei handelt es sich in der Regel um bei Banken gehaltene 

Geldbestände. Die liquiden Mittel der Emittentin resultieren aus 

der Vereinnahmung von laufenden Mietzahlungen und von Wei-

terveräußerungserlösen aus dem Verkauf der Wechselkoffer  

zum Ende der Laufzeit des Direktinvestments. Liquiditätsrisiken 

der Emittentin ergeben sich aus den in diesem Abschnitt darge-

stellten Umständen und Faktoren.

3.2.1  Vollständiger oder teilweiser Ausfall der  

Mietzahlungen

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin Mietzahlungen nicht, 

nicht in voller Höhe oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt an 

den Anleger leistet. Die Emittentin ist nur in der Lage, Mietzah-

lungen an die Anleger vollständig und rechtzeitig zu erbringen, 

wenn sie über genügend liquide Geldmittel verfügt. Um diese 

zu erhalten, wird sie die vom Anleger gemieteten Wechselkof-

fer weitervermieten. Hierbei kann es zum Ausfall einzelner oder 

sogar aller Endnutzers der Wechselkoffer und dadurch zum Aus-

fall von Mietzahlungen an den Anleger kommen. Es kann zudem 

der Fall eintreten, dass die Wechselkoffer nach dem Ausfall von 

Endnutzern nicht, nicht sofort oder nur zu schlechteren Kondi-

tionen an andere Endnutzer vermietet werden können, was zu 

niedrigeren Mieteinnahmen der Emittentin führen kann. Sollten 

die Wechselkoffer nicht sofort an andere Endnutzer vermietet 

werden können, können zusätzliche Umschlags- und Lagerkos-

ten sowie mögliche weitere Aufwendungen für die Emittentin 

entstehen. Im Streitfall können Anwalts- und Gerichtskosten in 

noch nicht vorhersehbarer Höhe entstehen. Mögliche Schäden 

an den Wechselkoffern können bei deren Sicherstellung (Be-

schaffung des unmittelbaren Besitzes) festgestellt werden und 

Reparaturkosten nach sich ziehen. Durch Eintreten eines oder 

mehrerer der zuvor genannten Risiken kann sich die Liquidität 

der Emittentin nachteilig entwickeln. Die Kürzung der Mietzah-

lungen an den Anleger oder deren vollständiger Ausfall könnten 

die Folge sein. In diesem Fall erhält der Anleger weniger als die 
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tum an den Wechselkoffern erwerben kann. Dieser Fall kann 

eintreten, wenn die Emittentin die ihr eingeräumten Optionen 

zwar ausübt, aber keine zu erwerbenden Wechselkoffer zur 

Verfügung stehen und die Emittentin die Wechselkoffer auch 

nicht auf anderem Wege beschaffen kann. Kann die Emitten-

tin aus diesen Gründen ihre Verpflichtung gegenüber dem 

Anleger auf Verschaffung des Eigentums an den Wechselkof-

fern nicht erfüllen, kann der Anleger nach den gesetzlichen 

Vorschriften vom Kauf- und Mietvertrag zurücktreten oder 

den Vertrag kündigen. Tritt der Anleger vom Kauf- und Miet-

vertrag zurück oder kündigt er den Vertrag, erhält er keine  

Mietzahlungen von der Emittentin. In diesen Fällen besteht das 

Risiko, dass die Emittentin zum Zeitpunkt des Rücktritts bzw. 

der Kündigung nicht über ausreichend Liquidität verfügt, um 

den Anspruch des Anlegers auf Rückzahlung der gezahlten Ge-

samtsumme zu erfüllen. Dies kann zum Totalverlust der vom An-

leger gezahlten Gesamtsumme führen.

3.3  Beschädigung, Zerstörung,  
Verlust oder Diebstahl der  
Wechselkoffer

Wechselkoffer sind bewegliche Gegenstände, die bei Gebrauch 

beschädigt oder zerstört werden können, die verloren gehen 

oder gestohlen werden können und die über die normale Ab-

nutzung hinaus beansprucht werden können. Die Emittentin 

wird alle ihre Endnutzer vertraglich verpflichten, für alle aus 

Beschädigung, Zerstörung, Verlust, Diebstahl und über die 

normale Nutzung hinausgehender Abnutzung resultierende 

Schäden zu haften. Zusätzlich zu dieser mit allen Endnutzer 

zu vereinbarenden Haftung wird die Emittentin einige dieser 

Endnutzer verpflichten, die Wechselkoffer gegen Beschädi-

gung, Zerstörung, Verlust und Diebstahl zu versichern. Sollten 

die Endnutzer in einem Schadensfall ihre insoweit bestehenden 

vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Emittentin nicht 

erfüllen bzw. ein Versicherungsschutz nicht ausreichend be-

stehen (z. B. durch unterlassenen Abschluss der Versicherung, 

nicht ausreichenden Versicherungsumfang oder nicht bezahl-

te Versicherungsprämien) oder der Endnutzer oder auch der 

Versicherer durch Insolvenz ausfallen, besteht das Risiko, dass 

Schäden an den Wechselkoffern oder deren Verlust nicht kom-

tentin entstehen. Diese höheren Kosten können dazu führen, 

dass die Emittentin nicht über ausreichend Liquidität verfügt, in 

deren Folge die Mietzahlungen an die Anleger nicht, nicht voll-

ständig und/oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erbracht 

werden können und eine geringere oder keine Rückzahlung sei-

nes Direktinvestments erhält und einen Totalverlust des gezahl-

ten Gesamtkaufpreises erleidet.

3.2.4 Ausfall des Wechselkoffervermietmanagers

Fällt der Wechselkoffervermietmanager Axis Intermodal Deutsch-

land GmbH aus, muss Ersatz beschafft werden. Die Emittentin 

könnte gezwungen sein, selbst den Ersatz zu beschaffen, wenn 

die Anbieterin dies nicht tut. Die Vergütung des neuen Wechsel-

koffervermietmanagers könnte höher sein und die Emittentin 

müsste auch die gegebenenfalls entstehenden Kosten, z. B. für 

den Übergang des Wechselkoffervermietmanagements, aus ih-

rem eigenem Vermögen zahlen. Dies kann zu einer Verringerung 

der Liquidität der Emittentin führen, in deren Folge die Mietzah-

lungen an die Anleger nicht, nicht vollständig und/oder nicht zum 

vereinbarten Zeitpunkt erbracht werden können.

3.2.5 Interessenkonflikte

Es gibt rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen der 

Emittentin und der Anbieterin. Die Anbieterin ist die Komple-

mentärin der Emittentin. Die Geschäftsführer der Komplemen-

tärin sind daher auch die Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin. Diese Umstände können dazu führen, dass die Mit-

glieder der Geschäftsführung der Emittentin Entscheidungen 

hinsichtlich der Vermietung und des Erwerbs von Wechselkof-

fern im Sinne der Anbieterin, aber zum Nachteil der Emittentin 

treffen. Diese Entscheidungen können dazu führen, dass die 

Emittentin nicht über ausreichend Liquidität verfügt, um die 

Ansprüche der Anleger auf Zahlung der Mieten und Rückkauf-

preise vollständig und zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen.

3.2.6  Eigentumsverschaffung –  

Verfügbarkeit der Wechselkoffer

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin Wechselkoffer nicht 

an die Anleger übereignen kann, wenn sie selbst kein Eigen-
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ßig den Kapitaldienst und die Zinsen und sonstige Kosten für 

seine Finanzierung aus seinem Vermögen leisten muss, ohne 

Zahlungen von der Emittentin zu erhalten. Diese Gefahr besteht 

insbesondere dann, wenn vom Anleger bei der Finanzierungspla-

nung einkalkulierte Zahlungen von der Emittentin ausbleiben, 

geringer ausfallen oder sich verzögern sollten. Die sich aus einer 

solchen Finanzierung ergebenden Verpflichtungen des Anlegers 

sind in jedem Fall – auch beim Ausbleiben von Mietzahlungen 

von der Emittentin – vom Anleger zu erfüllen. Diese Risiken 

können zur Privatinsolvenz bzw. Insolvenz des Anlegers führen. 

Erhält der Anleger von der Emittentin eine geringere oder keine 

Mietzahlungen und eine geringere oder keine Rückzahlung sei-

nes Direktinvestments kann dies im Falle einer Fremdfinanzie-

rung zum Totalverlust des gezahlten Gesamtkaufpreises führen.

3.5  Einschränkungen der freien  
Handelbarkeit

Die vom Anleger erworbenen Wechselkoffer sind zwar grund- 

sätzlich auf andere Personen übertragbar, dies ist aber nur mit 

einer gleichzeitigen Übertragung aller Rechte und Pflichten aus 

dem zwischen der Emittentin und dem Anleger abgeschlossenen 

Kauf- und Mietvertrag möglich. Eine Übertragung muss daher alle 

Wechselkoffer der vom Anleger erworbenen Sets umfassen. Die 

Übertragung einzelner Wechselkoffer oder einzelner Sets ist nicht 

möglich. Die Übertragung setzt die Zustimmung der Emittentin 

voraus und der Anleger ist verpflichtet, im Falle einer erteilten Zu-

stimmung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR an 

die Emittentin zu zahlen. Außerdem besteht kein geregelter Markt 

zum Handel von im Rahmen der Vermögensanlage erworbenen 

Wechselkoffern. Die freie Handelbarkeit der Vermögensanlage 

ist daher durch das Zustimmungserfordernis und den fehlenden 

geregelten Markt erheblich eingeschränkt. Die Übertragung des 

Kauf- und Mietvertrages und damit der erworbenen Wechselkof-

fer kann daher für den Anleger selbst bei erteilter Zustimmung der 

Emittentin schwierig oder unmöglich sein.

Gelingt es dem Anleger nicht, seine Wechselkoffer zu veräußern, 

besteht für den Anleger das Risiko, dass er über das eingesetzte 

Kapital, also den Erwerbspreis, erst nach dem Ende der Laufzeit 

seiner Vermögensanlage verfügen kann.

pensiert werden bzw. nicht durch entsprechende Versicherun-

gen abgedeckt sind. Sind die Wechselkoffer versichert, besteht 

außerdem das Risiko, dass sich Versicherungen weigern, den 

angemeldeten Schaden zu begleichen. Das kann dazu führen, 

dass die Emittentin für die beschädigten, zerstörten, verloren 

gegangenen oder gestohlenen Wechselkoffer keine Mietzah-

lungen von den Endnutzern erhält und aus diesem Grund die 

vereinbarten Mietzahlungen an die Anleger nicht, nicht in vol-

ler Höhe und/oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt geleistet 

werden können. In diesen Fällen müsste die Emittentin auf ei-

gene Kosten Ersatz-Wechselkoffer beschaffen. Dies kann dazu 

führen, dass die Emittentin nicht über ausreichend Liquidität 

verfügt, um die Ansprüche der Anleger vollständig und zum 

vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Wechsel- 

koffer zerstört oder gestohlen werden oder verloren gehen und 

die Anleger weder von der Emittentin Ersatz-Wechselkoffer 

erhalten noch die Emittentin, der Wechselkoffervermietmana-

ger oder ein Endnutzer hierfür haftet. In diesem Fall sind die 

Wechselkoffer für den Anleger unwiederbringlich verloren und 

der Anleger kann die Wechselkoffer nicht an die Emittentin 

zurückübereignen und damit den Rückkaufvertrag nicht durch 

Übereignung an die Emittentin erfüllen. Kann der Anleger die 

Wechselkoffer nicht an die Emittentin zurückübereignen, ver- 

liert er seinen Anspruch gegen die Emittentin auf Zahlung des 

Rückkaufpreises und damit die von ihm eingesetzte Gesamt- 

summe ganz oder teilweise. Der Anleger trägt daher ein Risi-

ko, das mit einem unternehmerischen Risiko vergleichbar ist.

3.4  Fremdfinanzierung durch  
den Anleger

Von einer teilweisen oder vollständigen Fremdfinanzierung wird 

ausdrücklich abgeraten. Sollte der Anleger die Investition in 

seine Vermögensanlage durch die Aufnahme eines Darlehens 

finanzieren, so bleibt der Anleger – auch bei Ausbleiben der ver-

traglich vereinbarten Mietzahlungen durch die Emittentin – zur 

Leistung der Zinsen und sonstigen Finanzierungskosten sowie 

zur Rückzahlung des Darlehens verpflichtet. Somit besteht bei 

einer Fremdfinanzierung das Risiko, dass der Anleger regelmä-
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3.8 Regulierung und Aufsichtsrecht

Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- und Anlagebedingun- 

gen so geändert werden oder sich die Tätigkeit der Emittentin 

so verändert, dass sie ein Investmentvermögen im Sinne des Ka-

pitalanlagegesetzbuches („KAGB“) darstellt, so dass die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) Maßnahmen 

nach § 15 KAGB ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung 

der Geschäfte der Emittentin anordnen kann. In diesem Fall 

müsste jeder Anleger bereits vor dem individuellen Ende der 

Laufzeit seiner Vermögensanlage die erworbenen Wechselkoffer 

an die Emittentin zurückgeben und die bereits von der Emittentin 

erhaltenen Mietzahlungen zurückzahlen. Ist die Emittentin nicht 

in der Lage, die vom Anleger gezahlte Gesamtsumme teilweise 

oder vollständig zurückzuzahlen, führt dies für den Anleger zu 

einem Teil- oder Totalverlust der gezahlten Gesamtsumme. 

3.9 Fremdkapital

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Angebotsunterlage ist 

nicht geplant, dass die Emittentin zusätzlich zu den bilanziell als 

Fremdkapital geltenden von den Anlegern erhaltenen Gesamt-

kaufpreisen weiteres Fremdkapital (zum Beispiel in Form von 

Bankdarlehen) zur Erreichung des Anlageziels der vorliegenden 

Vermögensanlage einsetzt. Es entstehen aber Verbindlichkeiten 

der Emittentin gegenüber den Anlegern auf Zahlung der Rück-

kaufpreise. Mit dem Einsatz von weiterem Fremdkapital zusam-

menhängende Risiken bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieser Angebotsunterlage daher nicht. Es ist aber nicht gänzlich 

auszuschließen, dass Situationen eintreten können, in denen die 

Emittentin gezwungen ist, weiteres Fremdkapital aufzunehmen. 

Sofern die Emittentin gezwungen ist, weiteres Fremdkapital zur 

Erreichung des Anlageziels der vorliegenden Vermögensanlage 

aufzunehmen, muss sie sehr wahrscheinlich für dieses Fremd-

kapital Zinszahlungen leisten. Das sich daraus ergebende Risiko 

kann sich nachteilig auf das wirtschaftliche Ergebnis der Emit-

tentin auswirken, so dass die Emittentin Mietzahlungen und/

oder die Rückkaufpreiszahlung nicht, nicht in voller Höhe oder 

nicht zum vereinbarten Zeitpunkt an den Anleger leisten kann.

3.6 Keine Einlagensicherung

Die Zahlung des Rückkaufpreises wird nicht durch einen  

Dritten garantiert. Insbesondere erfolgt keine Absicherung 

über ein Einlagensicherungssystem. Bei einer Insolvenz der 

Emittentin ist daher damit zu rechnen, dass der Anleger nicht 

nur Mietzahlungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig erhält, sondern darüber hinaus die gezahlte Gesamtsumme 

teilweise oder vollständig verliert.

3.7  Rechtliche Risiken hinsichtlich der 
Eigentümerstellung des Anlegers

Die Anlage in Wechselkoffer ist nicht frei von juristischen – 

auch prozessrechtlichen – Risiken. So könnte es um die Wech-

selkoffer zu Rechtsstreitigkeiten und/oder Verfahren – auch 

vor ausländischen Gerichten und Stellen – kommen, in denen 

es um die Eigentümerstellung des Anlegers geht und der Anle-

ger aufgefordert wird, seine Eigentümerstellung – gegebenen-

falls nach dem Recht eines ausländischen Staates – darzulegen  

und zu beweisen. Auch müsste der in dem Kauf- und Mietver-

trag enthaltene Übereignungstatbestand vom deutschen bzw. 

von dem jeweiligen ausländischen Recht anerkannt werden. In 

diesen Fällen ist die Eigentümerstellung des Anlegers trotz des 

übermittelten Eigentumszertifikats nicht sichergestellt bzw. 

kann die Eigentümerstellung des Anlegers streitig sein. Es be-

steht das Risiko, dass der Anleger in einem solchen Prozess 

oder Verfahren ganz oder teilweise unterliegt und damit sein 

Eigentum nicht anerkannt wird bzw. der Anleger sein Eigen-

tum verliert.

In diesem Fall kann der Anleger die Wechselkoffer nicht an die 

Emittentin zurückübereignen und damit den Rückkaufvertrag 

nicht durch Übereignung an die Emittentin erfüllen. Kann der 

Anleger die Wechselkoffer nicht an die Emittentin zurücküber-

eignen, verliert er seinen Anspruch gegen die Emittentin auf 

Zahlung des Rückkaufpreises und damit die von ihm gezahlte 

Gesamtsumme ganz oder teilweise.
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3.10.2   Steuerliche Risiken des Anlegers –  

Einkommenssteuerliche Risiken

Die Finanzverwaltung könnte entgegen der hier vertretenen 

Rechtsauffassung die Auffassung vertreten, dass der Anleger 

wirtschaftlicher Eigentümer der Wechselkoffer ist und die von 

diesem erzielten Einkünfte daher nicht solche aus Kapitalvermö-

gen darstellen und daher nicht dem Abgeltungssteuersatz von 

25,00% zzgl. Solidaritätszuschlag (und ggf. Kirchensteuer) unter-

liegen. In diesem Fall wären die Einkünfte als sonstige Einkünfte 

im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG mit dem individuellen Steuersatz 

von bis zu 45,00% zzgl. Solidaritätszuschlag (und ggf. Kirchen-

steuer) zu versteuern, so dass sich entsprechend höhere Steuer-

zahlungen ergeben. Es besteht das Risiko, dass § 32d EStG, der 

einen gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen 

(Abgeltungssteuersatz von 25,00% zzgl. Solidaritätszuschlag und 

ggf. Kirchensteuer) vorsieht, geändert oder aufgehoben wird. Die

Änderung oder Aufhebung des § 32d EStG kann dazu führen, dass

die Einkünfte aus Kapitalvermögen in Gestalt der von der Emit-

tentin erhaltenen (Miet-) Zahlung mit einem über 25,00% liegen-

den Steuersatz beim Anleger besteuert werden. Bei ersatzloser 

Aufhebung der Vorschrift kann sich nach derzeitiger Rechtslage 

beim Anleger eine Steuerbelastung von 45,00% zzgl. Solidari-

tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer bezogen auf die erhaltenen 

Mietzahlungen ergeben. Die Änderung oder Aufhebung von § 32d 

EStG führt zu höheren Steuerbelastungen des Anlegers. Es kann 

ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass steuerliche Freibe-

träge, wie beispielsweise der Sparer-Pauschbetrag (§ 20 Abs. 9 

EStG) oder der Freibetrag nach § 16 ErbStG, reduziert oder auf-

gehoben werden. Entsprechende Veränderungen führen zu höhe-

ren Steuerbelastungen sowie verringerten Liquititätsrückflüssen 

beim Anleger. Diese Risiken können das vom Anleger erwartete 

Ergebnis mindern, sodass der Anleger ein geringeres Ergebnis als 

erwartet erzielt. Verwirklicht bzw. verwirklichen sich zusätzlich zu 

den in diesem Kapitel 3.10.2 beschriebenen steuerlichen Risiken 

des Anlegers das bzw. die in Kapitel „3.4 Fremdfinanzierung durch 

den Anleger“ (S. 22) und/ oder in Kapitel 3.11 „Risiko hinsichtlich 

weiterer Kosten des Anlegers“ (S. 25) beschriebene Risiko bzw. 

Risiken, kann diese Risikokumulation das eigene Vermögen des 

Anlegers gefährden und zum Eintritt des maximalen Risikos für 

den Anleger führen.

3.10 Steuerliche Risiken

3.10.1    Allgemeine steuerliche Risiken

Die steuerlichen Informationen in dieser Angebotsunterlage 

beruhen auf den zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ange-

botsunterlage geltenden deutschen Steuergesetzen, der ver-

öffentlichten Rechtsprechung der Finanzgerichte und den ver-

öffentlichten Verwaltungsanweisungen. Weiterentwicklungen 

des Steuerrechts, der Rechtsprechung und der Verwaltungs-

auffassung sowie deren Interpretation lassen sich jedoch – 

wie eine Betrachtung der Entwicklungen in der Vergangenheit 

zeigt – nicht ausschließen, so dass auch Abweichungen und 

Verschiebungen der steuerlichen Ergebnisse möglich sind. Der-

artige Änderungen können zu einer anderen steuerrechtlichen 

Bewertung des Sachverhaltes und damit zu einer Verände-

rung des Ergebnisses aus der Anlagemöglichkeit und zu einer 

höheren steuerlichen Belastung des Anlegers führen. Dies gilt 

beispielsweise für die mehrfach in Erwägung gezogene (und 

von einigen Bundesländern geforderte) Abschaffung der Abge-

ltungsteuer auf Zinserträge. Ebenso kann die Einführung neuer 

Steuern oder Abgaben, z. B. auf die Ausgabe, den Erwerb, die 

Veräußerung, die Übertragung im Wege der Schenkung bzw. 

Erbschaft oder die Rückzahlung der Direktinvestments oder 

die Wiedereinführung der Vermögenssteuer zu zusätzlichen, 

zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Angebotsunterlage nicht 

vorhersehbaren steuerlichen Belastungen führen. Gleiches gilt 

für den Fall einer abweichenden steuerlichen Beurteilung durch 

die Finanzverwaltung. Diese Risiken können das vom Anleger 

erwartete Ergebnis mindern, sodass der Anleger ein geringeres 

Ergebnis als erwartet erzielt. 

Verwirklicht bzw. verwirklichen sich zusätzlich zu den in diesem

Kapitel 3.10.1 beschriebenen allgemeinen steuerlichen Risiken 

das bzw. die in Kapitel „3.4 Fremdfinanzierung durch den Anle-

ger“ und/oder in Kapitel 3.11 „Risiko hinsichtlich weiterer Kosten

des Anlegers“ beschriebene Risiko bzw. Risiken, kann diese  

Risikokumulation das eigene Vermögen des Anlegers gefährden 

und zum Eintritt des maximalen Risikos für den Anleger führen.

3. WESENTLICHE TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE RISIKEN



25

3.11  Risiko hinsichtlich weiterer  
Kosten des Anlegers

Entstehen dem Anleger Kosten für die eigene Beauftragung von 

Steuerberatern, Rechtsanwälten, Anlageberatern, Anlagevermitt-

lern, Vermögensberatern oder sonstigen Beratern, muss der An-

leger diese Kosten selbst und unabhängig von den Zahlungen 

der Emittentin aus seinem eigenen Vermögen tragen. In diesem 

Fall reduziert sich der vom Anleger erwartete Ertrag um die zu tra-

genden Kosten und ist entsprechend geringer. Dieses Risiko kann 

zur Privatinsolvenz bzw. Insolvenz des Anlegers führen.

3.12 Risikokumulation

Es besteht das Risiko, dass die dargestellten Risiken zusam-

mentreffen, beispielsweise mehrfach und/oder zur gleichen Zeit 

eintreten. In diesem Fall können sich die Auswirkungen dieser 

Risiken gegenseitig verstärken und es kann zu einer Insolvenz 

der Emittentin kommen. Die Anleger könnten daher den Total-

verlust der gezahlten Gesamtsumme erleiden. Der Totalverlust 

der gezahlten Gesamtsumme kann zur Privatinsolvenz bzw. In-

solvenz des Anlegers führen, sofern der der Anleger die Investi-

tion in seine Vermögensanlage fremdfinanziert hat und deshalb 

trotz des Ausbleibens der monatlichen Mietzahlungen und der 

Zahlung des Rückkaufpreises den Kapitaldienst hinsichtlich der 

Fremdfinanzierung durch Zinszahlung und Tilgung leisten muss 

und/oder der Anleger etwaige weitere Kosten tragen und/oder 

eine persönliche Steuerbelastung ausgleichen muss.

3.13 Abschließender Risikohinweis

Nach Kenntnis der Anbieterin bestehen zum Zeitpunkt der An-

gebotserstellung keine weiteren wesentlichen tatsächlichen und 

rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Direktinvest-

ment.

3.10.3   Steuerliche Risiken des Anlegers –

Umsatzsteuerliches Risiko

Sollte die Finanzverwaltung die Auffassung vertreten, dass der 

Anleger wirtschaftlicher Eigentümer der Wechselkoffer ist, wür-

den deren Vermietung und gegebenenfalls auch deren Verkauf 

umsatzsteuerbare und  mangels Steuerbefreiungsvorschrift  

umsatzsteuerpflichtige Leistungen darstellen. Der Anleger 

müsste in diesem Fall den umsatzsteuerlichen Voranmeldungs- 

und Erklärungspflichten nachkommen und die in den Erträgen 

enthaltene gesetzliche Umsatzsteuer an das Finanzamt abfüh-

ren. Muss der Anleger Umsatzsteuer abführen, reduziert sich 

der vom Anleger erwartete Ertrag um die abzuführende Um-

satzsteuer und ist entsprechend geringer.

Dieses Risiko kann das vom Anleger erwartete Ergebnis min-

dern, sodass der Anleger ein geringeres Ergebnis als erwartet 

erzielt. Verwirklicht bzw. verwirklichen sich zusätzlich zu dem 

in diesem Kapitel 3.10.3 beschriebenen steuerlichen Risiko des 

Anlegers das bzw. die in Kapitel „3.4 Fremdfinanzierung durch 

den Anleger“ (S. 22) und/oder in Kapitel 3.11 „Risiko hinsichtlich 

weiterer Kosten des Anlegers“ (S. 25) beschriebene Risiko bzw. 

Risiken, kann diese Risikokumulation das eigene Vermögen des 

Anlegers gefährden und zum Eintritt des maximalen Risikos für 

den Anleger führen.

3.10.4    Steuerliche Risiken der Emittentin

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin auf-

grund zukünftiger Änderungen der steuerrechtlichen Rahmen-

bedingungen höheren Steuerbelastungen als zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieser Angebotsunterlage kalkuliert unterliegt. Es be-

steht das Risiko, dass sich dadurch die Liquidität der Emittentin 

verringert. Dieses Risiko kann dazu führen, dass die Emittentin 

nicht in der Lage ist, die Mietzzahlungen vollständig und recht-

zeitig an den Anleger zu leisten und/oder den Rückkaufpreis an 

den Anleger zu zahlen. Dies wiederum kann zum Totalverlust 

der vom Anleger gezahlten Gesamtsumme führen.

3. WESENTLICHE TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE RISIKEN
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kaufpreises leisten muss, nicht vorliegen, erfolgt die Zahlung 

des Rückkaufpreises für die betreffenden Wechselkoffer nach-

dem das jeweilige Eigentumszertifkat oder eine Verlustmel-

dung des Anlegers bei der Emittentin eingegangen ist.

Der Anleger und die Emittentin können einvernehmlich vereinba-

ren, die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) 

zu verlängern (siehe Kapitel 4.6 „Verlängerungsvereinbarung“,  

S. 29). Die Laufzeit des Direktinvestments beträgt daher in je-

dem Fall mindestens 60 Monate ab dem Zeitpunkt des jeweili-

gen Beginns der Laufzeit der Mietvereinbarung. 

Der Anleger wird weder Gesellschafter der Emittentin noch ist 

er auf irgendeine andere Weise unternehmerisch an der Emit-

tentin beteiligt.

4.2 Der Kauf der Wechselkoffer

Das erste zwischen der Emittentin und dem Anleger abzu-

schließende Rechtsgeschäft ist ein Kaufvertrag, dessen Ge-

genstand die vom Anleger gewünschte Anzahl Sets ist. Ein Set 

besteht aus 3 Wechselkoffern. Der Kaufpreis beträgt bei dem 

vorliegenden Direktinvestment „Solvium Wechselkoffer Invest 

47-11“ pro Set 29.400,00 EUR (Mindestzeichnungsbetrag).

Nach Zahlung der Gesamtsumme wird die Emittentin die 

Wechselkoffer des Sets an den Anleger übereignen und dem 

Anleger ein Eigentumszertifikat für die erworbenen Wechsel-

koffer mit Angabe der Seriennummern der jeweiligen Wechsel-

koffer zusenden. Die Emittentin verliert ihr Eigentum an den 

Wechselkoffern und der Anleger wird deren Eigentümer.

4.3 Die Vermietung der Wechselkoffer

Das zweite zwischen der Emittentin und dem Anleger abzu-

schließende Rechtsgeschäft ist ein Mietvertrag über die vom 

Anleger erworbenen Wechselkoffer des Sets.

Der Anleger vermietet diese an die Emittentin für eine Miet- 

laufzeit von 5 Jahren (60 Monaten). Während der Laufzeit der 

4. |  Das Direktinvestment

4.1     Ablauf des Direktinvestments  
im Überblick

Mit diesem Direktinvestment haben Anleger die Möglichkeit,  

Sets bestehend aus 3 Wechselkoffern von der Emittentin zu er-

werben, diese Wechselkoffer für eine Laufzeit von 5 Jahren (60 

Monaten) an die Emittentin zu vermieten, hieraus Mietzahlun-

gen zu erhalten und sie am Ende der Laufzeit der Mietvereinba-

rung an die Emittentin zurückzuverkaufen.

Die Emittentin schließt mit jedem Anleger einen schuldrecht-

lichen Vertrag ab, der den Verkauf der des Sets an den An-

leger, die Vermietung an die Emittentin und den Rückver-

kauf an die Emittentin regelt (nachfolgend als „Kauf- und  

Mietvertrag“ bezeichnet).

Die Laufzeit des Direktinvestments beträgt für jeden Anleger 

60 Monate. Die Laufzeit beginnt dabei für jeden Anleger in-

dividuell mit dem Beginn der Laufzeit der mit der Emittentin 

abgeschlossenen Mietvereinbarung und endet mit Ablauf der 

Laufzeit der Mietvereinbarung.

Die Laufzeit der Mietvereinbarung beträgt 5 Jahre (60 Mona-

te) und beginnt für jeden Anleger bei vollständiger Zahlung der 

Gesamtsumme durch den Anleger bis zum 20. eines Monats, 

eingehend bei der Emittentin, mit dem Monatsersten des drit-

ten darauffolgenden Kalendermonats. Sofern die vollständige 

Zahlung der Gesamtsumme erst nach dem 20. eines Kalender-

monats bei der Emittentin eingeht, beginnt die Laufzeit der 

Mietvereinbarung erst zum Monatsersten des vierten darauf-

folgenden Kalendermonats. Die Laufzeit der Mietvereinbarung 

endet nach Ablauf von 60 Mietmonaten, ohne dass der Anle-

ger das Vertragsverhältnis mit der Emittentin kündigen muss.

Der Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zahlung 

des Rückkaufpreises wird am Ende des letzten Monats der 

Laufzeit der Mietvereinbarung zur Zahlung fällig. 

Sollten der Emittentin Eigentumszertifkate bis zum Zeitpunkt, 

an dem sie die letzte Mietzahlung und die Zahlung des Rück-
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ten muss, nicht vorliegen, erfolgt die Zahlung des Rückkauf-

preises nachdem das Eigentumszertifikat oder eine Verlustmel-

dung des Anlegers bei der Emittentin eingegangen ist.

4.5 Mietzahlungen an den Anleger

Der Anleger hat Anspruch auf feste monatliche Mietzahlun-

gen. Diese Mietzahlungen nimmt die Emittentin auf das im 

Kauf- und Mietvertrag angegebene Konto des Anlegers vor. 

Die Miete ist im Kauf- und Mietvertrag vereinbart und wird 

über die gesamte Laufzeit der Mietvereinbarung monatlich 

anteilig und nachschüssig an den Anleger gezahlt.

Während der anfänglichen 60-monatigen Mietlaufzeit beträgt 

die Miete für die Wechselkoffer eines Sets des vorliegenden 

Direktinvestments „Solvium Wechselkoffer Invest 47-11“  

13,02 % p. a. bezogen auf den Gesamtkaufpreis des Sets. 

Auf dieser Basis hat der Anleger einen Anspruch gegen die 

Emittentin auf Zahlung einer monatlichen Miete in Höhe von 

318,90 EUR je Set.

Vereinbaren der Anleger und die Emittentin einvernehmlich, 

die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) 

zu verlängern, dann beträgt die Miete während der verlän-

gerten Mietlaufzeit 17,53 % p. a. bezogen auf den Rückkauf-

preis pro Set am Ende der anfänglichen 60-monatigen Lauf-

zeit der Mietvereinbarung in Höhe von 16.050,00 EUR d. h. 

monatlich 234,45 EUR pro Set.

Die Auszahlung der Miete an den Anleger erfolgt monatlich 

anteilig und nachschüssig in 60 gleichen Monatsraten, jeweils 

zum Ende des betreffenden Mietmonats. Somit erfolgt die ers-

te Mietzahlung zum Ende des ersten Monats der Laufzeit der 

Mietvereinbarung (siehe nachfolgende Tabelle) und setzt sich 

von dann an monatlich fort.

Mietvereinbarung erhält der Anleger monatliche Mietzahlun-

gen, die monatlich anteilig und nachschüssig ausgezahlt wird. 

Die Laufzeit der Mietvereinbarung beginnt bei vollständiger 

Zahlung der Gesamtsumme durch den Anleger bis zum 20. 

eines Monats, eingehend bei der Emittentin, mit dem Monats-

ersten des dritten darauffolgenden Kalendermonats. Sofern 

die vollständige Zahlung der Gesamtsumme erst nach dem 20. 

eines Kalendermonats erfolgt, beginnt die Laufzeit der Mietver-

einbarung erst zum Monatsersten des vierten darauffolgenden 

Kalendermonats. Die Laufzeit der Mietvereinbarung endet mit 

Ablauf des 60. Monats nach Laufzeitbeginn.

4.4 Der Rückkauf der Wechselkoffer

Das dritte zwischen der Emittentin und dem Anleger abzuschlie-

ßende Rechtsgeschäft ist der Rückkaufvertrag über die vom 

Anleger erworbenen Wechselkoffer, mit dem der Anleger die 

Wechselkoffer zum Ablauf der vereinbarten Mietlaufzeit an die 

Emittentin zurückverkauft. Dieser Kaufvertrag wird zum Zeit-

punkt der Beendigung der Mietvereinbarung  wirksam.

Der Rückkaufpreis beträgt zum Ablauf der 60-monatigen 

Mietlaufzeit des Direktinvestments „Solvium Wechselkoffer 

Invest 47-11“ 16.050,00 EUR pro Set.

Vereinbaren der Anleger und die Emittentin einvernehmlich, 

die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) zu 

verlängern, beträgt der Rückkaufpreis zum Ablauf der verlän-

gerten Mietlaufzeit von 10 Jahren (120 Monaten) 4.695,00 EUR 

pro Set (siehe hierzu Kapitel 4.6 „Verlängerungsvereinbarung“, 

S. 29). Der Anleger übereignet die Wechselkoffer zum Ende der 

Laufzeit der Mietvereinbarung an die Emittentin, wodurch der 

Anleger sein Eigentum verliert und die Emittentin Eigentümerin 

wird.

Die Emittentin zahlt den vereinbarten Rückkaufpreis nach 

Erhalt der die Wechselkoffer betreffenden Eigentumszerti-

fikate grundsätzlich zusammen mit der letzten dem Anleger 

zustehenden Mietzahlung zum Ende der Laufzeit der Miet-

vereinbarung an den Anleger. Sollte der Emittentin ein Eigen-

tumszertifikat bis zum Zeitpunkt, an dem die Emittentin die 

letzte Mietzahlung und die Zahlung des Rückkaufpreises leis-
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Eine Verlängerung der Laufzeit der Mietvereinbarung kommt 

nur zustande, wenn die Emittentin ein Angebot des Anlegers, 

die Laufzeit der Mietvereinbarung zu verlängern, annimmt. 

4.7  Art und Anzahl der angebotenen 
Wechselkoffer

Bei dem vorliegenden Direktinvestment werden Wechselkoffer 

in Sets zu jeweils 3 Stück angeboten. Die Anzahl der von der 

Emittentin an Anleger zu veräußernden Wechselkoffer beträgt 

maximal 60 in 20 Sets. Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 

für jeden Anleger 29.400,00 EUR (Kaufpreis für 1 Set). In jedem 

Fall wird die Emittentin Anlegern maximal 20 Sets anbieten und 

damit maximal 20 Kauf-und Mietverträge mit Anlegern abschlie-

ßen, so dass nicht mehr als 20 Anteile an diesem Direktinvest-

ment angeboten werden.

4.8  Merkmale der Direktinvestments 
der Anleger

Die Hauptmerkmale der Direktinvestments der Anleger sind bei  

der vorliegenden Vermögensanlage die Rechte und Pflichten 

der Anleger, die aus den mit der Emittentin geschlossenen ver-

traglichen Vereinbarungen resultieren.

 

Im Einzelnen hat der Anleger folgende Rechte und Pflichten:

1.  Vertrag über den Verkauf von Wechselkoffern im Set an den 

Anleger

         •   Pflicht des Anlegers, die Gesamtsumme an die Emittentin 

zu zahlen und die Wechselkoffer des Sets von der Emit-

tentin abzunehmen 

         •  Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Über-

gabe und Übereignung der Wechselkoffer

         •  Recht des Anlegers auf Erhalt des Eigentumszertifkats  

2. Mietvereinbarung

         •   Pflicht des Anlegers, für die vereinbarte Laufzeit der Miet-

vereinbarung von 5 Jahren (60 Monaten) der Emittentin 

den Gebrauch der Wechselkoffer des Sets zu überlassen

         •    Rechte des Anlegers, der Emittentin die Verlängerung 

der Laufzeit der Mietvereinbarung einmal um 5 Jahre 

(60 Monate) anzubieten

(5)  Übersicht Einzahlungsstichtag,  
Mietbeginn und erste Mietzahlung

EINZAHLUNGSSTICHTAG MIETBEGINN ÜBERWEISUNG 
ERSTE MIETZAHLUNG

20. Dezember 1. März 31. März
20. Januar 1. April 30. April
20. Februar 1. Mai 31. Mai
20. März 1. Juni 30. Juni
20. April 1. Juli 31. Juli
20. Mai 1. August 31. August
20. Juni 1. September 30. September
20. Juli 1. Oktober 31. Oktober
20. August 1. November 30. November
20. September 1. Dezember 31. Dezember
20. Oktober 1. Januar 31. Januar
20. November 1. Februar 28. Februar

4.6  Verlängerungsvereinbarung

Der Anleger und die Emittentin können einvernehmlich in Text-

form vereinbaren, die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre 

(60 Monaten) zu verlängern.

Vereinbaren der Anleger und die Emittentin einvernehmlich, 

die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) zu 

verlängern, verlängert sich die Laufzeit der Mietvereinbarung 

auf 10 Jahre (120 Monate). Der Rückkaufpreis beträgt zum Ab-

lauf der verlängerten Mietlaufzeit von 10 Jahren (120 Monaten) 

4.695,00 EUR pro Set.

Das Angebot des Anlegers auf Abschluss einer Vereinbarung mit 

der Emittentin zur Verlängerung der Laufzeit der Mietvereinba-

rung muss der Emittentin vor Ablauf des 59. Monats der Lauf-

zeit der Mietvereinbarung zugehen.

Die Emittentin ist nicht verpflichtet, Angebote der Anleger auf 

Abschluss von Vereinbarungen zur Verlängerung der Laufzeit 

von Mietvereinbarungen anzunehmen. Die Annahme solcher 

Angebote der Anleger steht im freien Ermessen der Emittentin. 

Die Emittentin wird jeweils nach Eingang eines solchen Ange-

bots auf Grundlage ihrer prognostizierten wirtschaftlichen Aus-

sichten und den von ihr jeweils zu diesem Zeitpunkt prognos-

tizierten Markt- und Managementaussichten hinsichtlich der 

Wechselkoffer über die Annahme entscheiden.
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sellschafter der Emittentin sind daher komplett unterschied-

lich ausgestaltet und nicht vergleichbar.

4.10 Übertragungsmöglichkeiten

Jeder Anleger kann seine Wechselkoffer nach vorheriger schriftli-

cher Zustimmung der Emittentin verkaufen und übertragen. Die 

Zustimmung erteilt die Emittentin nach pflichtgemäßem Ermessen. 

Für die Erteilung der Zustimmung hat die Emittentin Anspruch auf 

Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR gegen 

den Anleger. In allen anderen Fällen einer Belastung des oder 

Verfügung über das Eigentum an den Wechselkoffern durch den 

Anleger bedarf es keiner Zustimmung der Emittentin. 

Die Wechselkoffer sind vererblich und können im Rahmen  

einer Schenkung übertragen werden. Die Rechte und Pflichten aus 

dem zwischen der Emittentin und dem Anleger abgeschlossenen 

Kauf- und Mietvertrag werden im Wege der Abtretung übertragen.

4.11  Einschränkung der freien  
Handelbarkeit

Die vom Anleger erworbenen Wechselkoffer sind zwar grund-

sätzlich auf andere Personen übertragbar, dies ist aber nur mit 

einer gleichzeitigen Übertragung aller Rechte und Pflichten aus 

dem zwischen der Emittentin und dem Anleger abgeschlosse-

nen Kauf- und Mietvertrag möglich, die im Wege der Abtretung 

erfolgt. Die Übertragung setzt die Zustimmung der Emittentin 

voraus und der Anleger ist verpflichtet, im Falle einer erteilten 

Zustimmung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR 

an die Emittentin zu zahlen.

Außerdem besteht kein geregelter Markt zum Handel von im 

Rahmen des vorliegenden Direktinvestments erworbenen 

Wechselkoffern. Folglich kann die Übertragung des Kauf- und 

Mietvertrages und damit der erworbenen Wechselkoffer für den 

Anleger selbst bei erteilter Zustimmung der Emittentin schwie-

rig oder unmöglich sein.

Die freie Handelbarkeit jeder der im Rahmen dieses Direkt-

         •   Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zahlung 

der monatlichen Miete

         •   Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Über-

eignung eines Ersatz-Wechselkoffers im Falle eines  

Totalverlustes eines Wechselkoffers

3.  Vertrag über den Rückverkauf der Wechselkoffer des Sets 

an die Emittentin

         •   Pflicht des Anlegers, die Wechselkoffer an die Emittentin 

zu übereignen

         •  Pflicht des Anlegers, das Eigentumszertifkat an die 

Emittentin zurückzugeben

         •    Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Abnahme 

der Wechselkoffer und auf Zahlung des vereinbarten 

Rückkaufpreises in Höhe von 16.050,00 EUR pro Set bzw. 

im Falle der einvernehmlich vereinbarten Verlängerung 

der Mietlaufzeit des vertraglich vereinbarten angepassten 

geringeren Rückkaufpreises pro Set (der Rückkaufpreis 

pro Set für den Fall der verlängerten Mietlaufzeit ist in Ka-

pitel 4.6 „Verlängerungsvereinbarung“, S. 29, angegeben)

Darüber hinaus hat der Anleger die folgenden Rechte und 

Pflichten:

•  Recht des Anlegers auf Übertragung der jeweiligen Vermö-

gensanlage einschließlich sämtlicher Rechte und Pflichten 

auf Dritte, sofern die Emittentin der Übertragung zustimmt

•  Recht des Anlegers, die mit der Emittentin geschlossenen 

vertraglichen Vereinbarungen aus wichtigem Grund zu kün-

digen, insbesondere wenn die Emittentin ihre Rechte und 

Pflichten auf einen Dritten überträgt

•  Pflicht des Anlegers, im Falle der Zustimmung der Emittentin 

zur Übertragung der jeweiligen Vermögensanlage auf Drit-

te eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR an die 

Emittentin zu zahlen

4.9  Keine Gesellschafterrechte und 
-pflichten des Anlegers

Der Anleger wird nicht Gesellschafter der Emittentin und er-

hält somit auch keine Rechte als Gesellschafter. Die Rechte 

und Pflichten der Anleger und die Rechte und Pflichten der Ge-
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investments erworbenen Wechselkoffer ist daher durch das 

Zustimmungserfordernis und den fehlenden geregelten Markt 

erheblich eingeschränkt.

4.12  Zahlstelle und Ausgabestelle für 
Unterlagen

Die Emittentin, Solvium Capital Intermodal GmbH & Co. KG, 

ABC-Straße 21, 20354 Hamburg, führt als Zahlstelle bestim-

mungsgemäß Zahlungen an die Anleger aus und hält diese 

Angebotsunterlage sowie alle weiteren gegebenenfalls veröf-

fentlichten Unterlagen zur kostenlosen Ausgabe bereit.

4.13  Zahlung der Gesamtsumme

Die Gesamtsumme ist spätestens zwei Wochen nach Vertrags-

schluss (Zugang der Annahmeerklärung der Emittentin in 

Textform, z. B. E-Mail oder sonstige elektronische Erklärung 

der Emittentin oder von der Emittentin gegengezeichnete 

Vertragsurkunde als elektronische Kopie oder Kopie in Papier-

form,

beim Anleger) auf das nachfolgende Geschäftskonto zu zah-

len.

Empfänger:  Solvium Capital Intermodal  

GmbH & Co. KG  

Kreditinstitut: UniCredit Bank AG

IBAN: DE17 2003 0000 0030 0642 87

BIC: HYVEDEMM300

Verwendungszweck:  Bitte geben Sie hier Ihren Namen und 

Ihre Vertragsnummer oder das Zeich-

nungsdatum der Vertragsunterlage an.

Eventuell anfallende Gebühren für die Überweisung sind vom 

Anleger zu tragen.

4.14  Entgegennahme von Kauf- und 
Mietverträgen sowie von Willens-
erklärungen bezüglich des  
Erwerbs des Direktinvestments

Die Stelle, die Kauf- und Mietverträge sowie Willenserklä- 

rungen bezüglich des Erwerbs des vorliegenden Direktinvest- 

ments entgegennimmt, ist die Solvium Capital Intermodal 

GmbH & Co. KG, ABC-Straße 21, 20354 Hamburg.

4.15  Gesamtsumme

Die vom Anleger zu zahlende Gesamtsumme wird errechnet  

aus dem Kaufpreis für ein Set in Höhe von 29.400,00 EUR 

multipliziert mit der Anzahl der zu erwerbenden Sets (Gesamt-

kaufpreis) zuzüglich eines Agios in Höhe von bis zu 2,00 % be-

zogen auf den Gesamtkaufpreis. 

4.16  Laufzeit der Direktinvestments 
und Kündigungsmöglichkeiten

4.16.1 Laufzeit des Direktinvestments

Die Laufzeit des Direktinvestments beträgt für jeden Anleger 

grundsätzlich 60 Monate. Die Laufzeit des Direktinvestments 

beginnt dabei für jeden Anleger individuell mit dem Beginn der 

Laufzeit der mit der Emittentin abgeschlossenen Mietvereinba-

rung und endet  mit Ablauf des letzten Monats der Mietlaufzeit.

Die Laufzeit der Mietvereinbarung beträgt 5 Jahre (60 Monate) 

und beginnt für jeden Anleger individuell bei vollständiger Zah-

lung der Gesamtsumme durch den Anleger bis zum 20. eines 

Monats, eingehend bei der Emittentin, mit dem Monatsersten 

des dritten darauffolgenden Kalendermonats. Sofern die voll-

ständige Zahlung der Gesamtsumme erst nach dem 20. eines 

Kalendermonats bei der Emittentin eingeht, beginnt die Lauf-

zeit der Mietvereinbarung erst zum Monatsersten des vierten 

darauffolgenden Kalendermonats. Die Laufzeit der Mietverein-

barung endet nach Ablauf von 60 Mietmonaten, ohne dass der 

Anleger das Vertragsverhältnis mit der Emittentin kündigen 
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muss. Der Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zah-

lung des Rückkaufpreises wird am Ende des letzten Monats der 

Laufzeit der Mietvereinbarung zur Zahlung fällig.

Der Anleger und die Emittentin können einvernehmlich in Text-

form vereinbaren, die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jah-

re (60 Monate) zu verlängern. Vereinbaren der Anleger und die 

Emittentin einvernehmlich, die Laufzeit der Mietvereinbarung 

um 5 Jahre (60 Monate) zu verlängern, verlängert sich die Lauf-

zeit der Mietvereinbarung auf 10 Jahre (120 Monate).

Das Angebot des Anlegers auf Abschluss einer Vereinbarung 

mit der Emittentin zur Verlängerung der Laufzeit der Mietver-

einbarung muss der Emittentin vor Ablauf des 59. Monats der 

Laufzeit der Mietvereinbarung zugehen. Siehe zur Verlängerung 

der Mietlaufzeit die Angaben in Kapitel 4.6 „Verlängerungsver-

einbarung“, S. 29. 

Sollten der Emittentin Eigentumszertifikate bis zum Zeitpunkt, 

an dem sie die die letzte Mietzahlung und die Zahlung des 

Rückkaufpreises leisten muss, nicht vorliegen, erfolgt die Zah-

lung des Rückkaufpreises für die betreffenden Wechselkoffer 

nachdem das jeweilige Eigentumszertifikat oder eine Verlust-

meldung des Anlegers bei der Emittentin eingegangen ist.

4.16.2  Keine ordentliche Kündigung

Eine ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist für die Lauf-

zeit der Direktinvestments der Anleger ausgeschlossen.

Das Recht des Anlegers bzw. der Gesellschaft zur außeror-

dentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Im Falle einer außerordentlichen Kündigung wird der Rück-

kaufpreis angepasst, indem dieser per Ende des der Kündi-

gung vorausgegangenen Quartals auf Basis eines linearen 

Wertverlustes der Wechselkoffer zeitanteilig berechnet wird.

Dazu wird vom ursprünglich gezahlten Kaufpreis der Wertver-

lust abgezogen. Dabei wird ein linearer Wertverlust zugrunde

gelegt. Das bedeutet, dass der Wertverlust des Wechselkoffer

gleichmäßig bis zum Ende des der außerordentlichen Kündi-

gung vorausgegangenen Quartals erfolgt.

4.17  Anlegergruppe

Das vorliegende Direktinvestment richtet sich an Privatkunden 

(§ 67 Abs. 3 WpHG) und professionelle Kunden (§ 67 Abs. 2, 6 

WpHG), die bereits grundlegende Kenntnisse und/oder Erfah-

rungen mit Finanzprodukten, wie zum Beispiel Vermögensan-

lagen, haben.

Es richtet sich darüber hinaus nur an solche Anleger, die bereit 

und finanziell fähig sind, Ausfallrisiken, das heißt finanzielle  

Verluste bis zum 100 %-igen Verlust des gezahlten Gesamt-

kaufpreises sowie weiterer etwaiger Zahlungsverpflichtungen, 

zu tragen, die zur Privatinsolvenz bzw. Insolvenz des Anlegers 

führen können (siehe Kapitel 3 „Wesentliche tatsächliche und 

rechtliche Risiken“, „Maximales Risiko“, S. 19)

Das vorliegende Direktinvestment richtet sich darüber hinaus 

nur an Anleger mit folgenden Anlagezielen und Bedürfnissen:

•  Feste Mietzahlungen und feste Rückkaufvereinbarung 

•  Unternehmerische Investition in Sachwerte in Form eines  

Direktinvestments in Wechselkoffer 

•  Mittelfristiger Anlagehorizont von 5 Jahren bzw. langfristiger 

Anlagehorizont von 10 Jahren im Falle der Verlängerung der 

Mietlaufzeit

Nicht angesprochen werden insbesondere die folgenden poten-

tiellen Anleger:

•  Personen, denen die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun-

gen fehlen

• Personen mit einem Anlagehorizont von weniger 

   als 5 Jahren 

•  Personen, denen die Bereitschaft fehlt, die Risiken der Anlage 

zu tragen (siehe Kapitel 3 „Wesentliche tatsächliche und recht-

liche Risiken“, S. 18 ff.)

•  Personen, die Wert auf Kapitalschutz legen

4. DAS DIREKTINVESTMENT IM EINZELNEN
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1. Kaufvertrag

2. Mietvertrag

3. Rückkaufvertrag

Durch den Kaufvertrag und die Übereignung erwirbt der Anle-

ger das Eigentum an den in dem Vertrag bezeichneten Wech-

selkoffern und vermietet diese anschließend für eine festgeleg-

te Dauer an die Emittentin (Mietvertrag). Zugleich verpflichtet 

sich der Anleger, die Wechselkoffer zu einem bestimmten Zeit-

punkt und einem vereinbarten Rückkaufpreis an die Emitten-

tin zurückzuverkaufen (Rückkaufvertrag). Aufgrund dieser 

Vertragsgestaltung bestehen für den Anleger in Bezug auf die 

im Rahmen des vorliegenden Direktinvestments zu erwerben-

den Wechselkoffer keine Dispositionsmöglichkeiten – er kann 

diese nicht anderweitig vermieten, veräußern oder in anderer 

Form verwerten. Somit liegen sämtliche Chancen und Risiken 

bezüglich der Nutzung der Wechselkoffer bei der Emittentin 

und nicht beim Anleger.

Nach den Bestimmungen des § 39 Abs. 1 Abgabenordnung 

(AO) sind Wirtschaftsgüter für steuerliche Zwecke grundsätz-

lich dem Eigentümer zuzurechnen. Abweichend von diesem 

Grundsatz regelt § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO jedoch, dass in den Fäl-

len, in denen ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche 

Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise ausübt, dass 

dieser den Eigentümer von der Einwirkung auf das Wirtschafts-

gut ausschließen kann, dem anderen das Wirtschaftsgut zu-

zurechnen ist (wirtschaftliches Eigentum). Hiernach liegt das 

wirtschaftliche Eigentum an den Wechselkoffern bei der Emit-

tentin, der diese aus steuerlicher Sicht somit zuzurechnen sind.

5.2 Einkunftsart

Da der Anleger lediglich zivilrechtlicher, nicht jedoch auch wirt-

schaftlicher Eigentümer der Wechselkoffer wird und ihm diese 

aus steuerlicher Sicht somit nicht zuzurechnen sind, hat der 

Anleger eine Kapitalforderung gegen die Emittentin. Da der 

zwischen der Emittentin und dem Anleger vereinbarte Rück-

kaufpreis für die Wechselkoffer niedriger als der Kaufpreis ist, 

sind die seitens der Emittentin an den Anleger zu leistenden 

Zahlungen in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil aufzuteilen, 

5. |  Wesentliche Grundlagen der 
steuerlichen Konzeption des 
Direktinvestments

Im Folgenden werden die für einen Anleger wesentlichen 

Grundlagen der steuerlichen Konzeption dargestellt. Sie be-

ruhen auf der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Angebots-

unterlage geltenden Steuergesetzgebung, der veröffentlichten 

Rechtsprechung sowie der Auffassung der Finanzverwaltung 

und sind von der Anbieterin nach bestem Wissen und Gewis-

sen beschrieben.

Gesetzgebung, Rechtsprechung und die Auffassung der Fi-

nanzverwaltung zu einzelnen Besteuerungsfragen unterliegen 

einer ständigen Entwicklung. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich infolge einer zukünftigen geänderten Ge-

setzgebung, Rechtsprechung oder Verwaltungsauffassung 

eine abweichende steuerliche Behandlung ergibt. Auf die Risi-

ken diesbezüglich wird im Kapitel 3.10 „Allgemeine steuerliche 

Risiken“ (S. 24 f.) hingewiesen.

Die Darstellung der steuerlichen Konzeption richtet sich an 

natürliche Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik 

Deutschland, die unbeschränkt steuerpflichtig sind und ihr 

Direktinvestment im Privatvermögen halten. Sollte der Kauf- 

und Mietvertrag nicht von einer natürlichen Person mit Wohn-

sitz in Deutschland, die unbeschränkt steuerpflichtig ist und 

ihr Direktinvestment im Privatvermögen hält, abgeschlossen 

werden (zum Beispiel Kapitalgesellschaft, andere natürliche 

oder juristische Person, bei der die Anlage zum Betriebsver-

mögen zählt), ergeben sich erhebliche Abweichungen von den 

dargestellten Grundsätzen.

5.1   Beurteilung des Kauf- und  
Mietvertrages

Bestandteil des zwischen dem Anleger und der Emittentin  

abzuschließenden Kauf- und Mietvertrages sind drei Verträge:

5. WESENTLICHE GRUNDLAGEN DER STEUERLICHEN KONZEPTION
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Ein im Rahmen der Rückzahlung oder bei vorzeitiger Veräuße-

rung realisierter Unterschuss (Rückzahlungsbetrag/Veräuße-

rungserlös geringer als Erwerbs-/Anschaffungskosten ggf. zzgl. 

Agio) darf gem. § 20 Abs. 6 EStG nur mit positiven Einkünften 

aus Kapitalvermögen verrechnet werden, ein Rücktrag auf vor-

angegangene Jahre ist nicht zulässig.

5.4 Umsatzsteuer

Aufgrund der aus steuerlicher Sicht gebotenen Zuordnung des 

wirtschaftlichen Eigentums bei der Emittentin erbringt der An-

leger keine Vermietungsleistungen, sondern gewährt aus wirt-

schaftlicher Sicht einen Kredit. Bei der Kreditgewährung gegen 

Entgelt handelt es sich gem. § 4 Nr. 8a UStG um eine von der 

Umsatzsteuer befreite Leistung. Die Steuerfreiheit erstreckt 

sich auf sämtliche Entgelte, die für die Kreditgewährung 

entrichtet werden, mithin auch auf die in den Zahlungen der 

Emittentin enthaltenen Zinsanteile. Der Anleger erbringt somit 

steuerfreie Leistungen.

5.5 Erbschaft- und Schenkungssteuer

Der Übergang der im (zivilrechtlichen) Eigentum eines Anle-

gers befindlichen Wechselkoffer im Wege der Schenkung oder 

durch Erbschaft stellt einen in der Bundesrepublik Deutschland 

schenkungs- oder erbschaftsteuerpflichtigen Vorgang dar. Ob 

und in welcher Höhe sich aus dem Vermögensübergang eine 

steuerliche Belastung ergibt, hängt von den Umständen des 

Einzelfalls (Gesamtwert des übergehenden Vermögens, Ver-

wandtschaftsgrad, vorangegangene Vermögensübertragun-

gen etc.) ab. Der steuerliche Wert des Vermögensüberganges 

ist nach Maßgabe des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes 

(allgemeine Bewertungsvorschriften) zu ermitteln. Danach 

sind hinsichtlich der Wechselkoffer bestehende aufschieben-

de Bedingungen, wie die Veräußerung nach Ablauf der Miet-

laufzeit, nicht zu berücksichtigen. Als Wert der Bereicherung 

ist daher der gemeine Wert der übergehenden Wechselkoffer  

(§ 9 Bewertungsgesetz) und auch der bewertungsrechtliche 

Wert der Mietforderungen (§ 12 Bewertungsgesetz) in Ansatz 

zu bringen.

wobei der Tilgungsteil dem vom Anleger zu entrichtenden 

Kaufpreis für die Wechselkoffer entspricht. Die (Miet-) Zahlun-

gen führen beim Anleger in Höhe der in diesen enthaltenen 

Zinsanteile zu Zinseinnahmen und damit zu Einkünften aus 

Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).

5.3 Einkommensteuer

Grundlage für die Einkommensbesteuerung ist der Gesamtbetrag 

der Einkünfte aus den verschiedenen Einkunftsarten, vermindert 

um persönliche Frei- und Entlastungsbeträge. Der Einkommen-

steuer-Höchstsatz beträgt nach derzeitiger Rechtslage ab dem 

Jahr 2007 45 %. Soweit die festgesetzte Einkommensteuer, ab-

züglich der in dieser enthaltenen Abgeltungsteuer, 16.956,00 

EUR (bei Zusammenveranlagung 33.912,00 EUR) übersteigt, ist 

auf den übersteigenden Teil der Solidaritätszuschlag von bis zu 

5,5% zu berechnen. Zusätzlich erfolgt ggf. eine Kirchensteuer-

festsetzung von 8 % bzw. 9 % auf die Einkommensteuer.

Da der Anleger jedoch Einkünfte aus Kapitalvermögen erzie-

len wird, sind die durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 

2008 in das Einkommensteuergesetz aufgenommenen Bestim-

mungen des § 32d EStG zu beachten. Hiernach unterliegen Ein-

künfte aus Kapitalvermögen einem gesonderten Steuertarif von 

maximal 25 % (Abgeltungsteuersatz) zzgl. Solidaritätszuschlag 

(und ggf. zzgl. Kirchensteuer). Werden Einkünfte aus Kapital-

vermögen mit dem Abgeltungsteuersatz besteuert, beträgt der 

Solidaritätszuschlag stets 5,5% der Abgeltungsteuer, eine wei-

tergehende Minderung erfolgt nicht. Soweit sich unter Berück-

sichtigung sämtlicher steuerpflichtiger Einkünfte ein geringerer 

Einkommensteuersatz als 25 % ergibt, unterliegen – auf Antrag – 

auch die Einkünfte aus Kapitalvermögen diesem geringeren 

Steuersatz. Mit den Einkünften aus Kapitalvermögen im Zusam-

menhang stehende Aufwendungen sind vom Abzug als Wer-

bungskosten ausgeschlossen. Bei der Ermittlung der Einkünfte 

aus Kapitalvermögen ist gem. § 20 Abs. 9 EStG stattdessen als 

Werbungskosten ein Betrag von 1.000,00 EUR p. a. (bei Zusam-

menveranlagung 2.000,00 EUR, Rechtslage zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieser Angebotsunterlage), maximal jedoch in Höhe 

der Einnahmen, abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag, Rechtslage 

zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Angebotsunterlage. 

5. WESENTLICHE GRUNDLAGEN DER STEUERLICHEN KONZEPTION
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5.8  Keine Übernahme der Zahlung von 
Steuern

Weder die Emittentin noch eine andere Person übernehmen 

die Zahlung von Steuern für den Anleger.

5.6 Vermögensteuer

In einem Urteil aus dem Jahr 1995 hat das Bundesverfassungs-

gericht das Vermögensteuergesetz für verfassungswidrig 

erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuregelung aufgefor-

dert. Nachdem eine entsprechende Neuregelung nicht getrof-

fen wurde, wird seit dem 01.01.1997 trotz des formell weiter  

bestehenden Gesetzes keine Vermögensteuer mehr erhoben. 

Die Wiedereinführung der Vermögensteuer ist nicht vollstän-

dig auszuschließen. Ob und wenn ja, in welchem Umfang eine 

Wiedereinführung der Vermögensteuer Auswirkungen auf das 

vorliegende Direktinvestment haben würde, lässt sich zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieser Angebotsunterlage nicht be-

urteilen.

5.7 Finanzierung der Gesamtsumme

Der Anleger kann die zu entrichtende Gesamtsumme grund-

sätzlich durch Aufnahme von persönlichen Krediten fremdfi-

nanzieren. Die hierfür anfallenden Zinsen stellen im System 

der Abgeltungssteuer nicht abziehbare Aufwendungen dar, 

da bei der Abgeltungssteuer der Werbungskostenabzug pro 

Steuerpflichtigen auf einen Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 

1.000,00 EUR (bzw. 2.000,00 EUR bei Ehegatten) begrenzt 

ist und ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ausge-

schlossen ist.

5. WESENTLICHE GRUNDLAGEN DER STEUERLICHEN KONZEPTION
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bis zu 2,00  % des jeweiligen Gesamtkaufpreises an die Vertrieb-

spartner ausgezahlt.  

Vereinbaren der Anleger und die Emittentin einvernehmlich, 

die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) zu 

verlängern (siehe Kapitel 4.6 „Verlängerungsvereinbarung“,  

S. 29), erhält die Solvium Capital Vertriebs GmbH für den Fall 

der Laufzeitverlängerung eine Verlängerungsprovision in 

Höhe von 9,15 %, bezogen auf den Rückkaufpreis der Sets am 

Ende der anfänglichen Mietlaufzeit von 5 Jahren (60 Monate),  

wovon sie bis zu 5,50 %, bezogen auf den Rückkaufpreis der 

Sets am Ende der anfänglichen Mietlaufzeit von 5 Jahren (60 

Monate), an die Vertriebspartner auszahlt. 

Weitere Provisionen fallen nicht an.

Darüber hinaus erhält die Solvium Holding AG, die die Struktu-

rierung und die Administration des vorliegenden Direktinvest-

ments übernommen hat, eine Strukturierungs- und Administra-

tionsvergütung in Höhe von 2,60 % bezogen auf den jeweiligen 

vom Anleger gezahlten Gesamtkaufpreis.

Vereinbaren der Anleger und die Emittentin einvernehmlich, die

Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) zu ver-

längern (siehe Kapitel 4.6 „Verlängerungsvereinbarung“, S. 29), 

erhält die Solvium Holding AG eine weitere Strukturierungs- und 

Administrationsvergütung in Höhe von 2,60 % bezogen auf den 

Rückkaufpreis der Sets am Ende der anfänglichen Mietlaufzeit 

von 5 Jahren (60 Monaten).

6.4  Wesentliche Grundlagen und 
Bedingungen der Mietzahlung und 
Zahlung des Rückkaufpreises

Wesentliche Grundlage für die Mietzahlung und die Zahlung 

des Rückkaufpreises ist der vom Anleger mit der Emittentin 

geschlossene Kauf- und Mietvertrag, der gegenseitige Rechte 

und Pflichten regelt.

Der Anleger hat nach diesem Vertrag während der anfänglichen 

60-monatigen Mietlaufzeit Anspruch auf die vereinbarten mo-

6. |  Weitere Kosten für den  
Anleger, Provisionen, Ver-
gütungen und wesentliche 
Grundlagen und Bedingungen 
der Mietzahlung und Zahlung 
des Rückkaufpreises

6.1    Weitere Kosten für den Anleger

Zusätzlich zum Gesamtkaufpreis hat der Anleger ein Agio in 

Höhe von bis zu 2,00 % des Gesamtkaufpreises an die Emit-

tentin zu zahlen. Erteilt die Emittentin die für Verkauf und 

Übertragung der Wechselkoffer während der Laufzeit der 

Mietvereinbarung erforderliche Zustimmung, fällt hierfür zu 

Lasten des Anlegers eine Bearbeitungsgebühr von 125,00 EUR 

je Vorgang an. Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porto und 

Überweisungen sowie für Rechtsberatung, Steuerberatung 

und Anlageberatung hat der Anleger selbst zu tragen. Die 

Höhe dieser Kosten kann nicht konkret genannt werden, da 

diese anlegerspezifisch sind und daher variieren. 

6.2  Weitere Leistungen des Anlegers 
und keine Nachschusspflicht

Es gibt keine Umstände, unter denen der Anleger verpflichtet 

ist, zusätzlich zu den mit der Emittentin vereinbarten Leistun-

gen weitere Leistungen zu erbringen. Insbesondere gibt es kei-

ne Umstände, unter welchen der Anleger haftet. Es besteht 

für den Anleger keine Pflicht zur Zahlung von Nachschüssen.

6.3 Provisionen und Vergütungen

Bei dem vorliegenden Direktinvestment beträgt die Höhe der 

Provisionen zugunsten der Solvium Capital Vertriebs GmbH, die 

exklusiv mit der Vertriebskoordination beauftragt ist, 9,15 % des 

jeweiligen vom Anleger gezahlten Gesamtkaufpreises. Hiervon 

werden bis zu 5,50 % bezogen auf den jeweiligen vom Anleger 

gezahlten Gesamtkaufpreis an Vertriebspartner weitergegeben. 

Außerdem wird das vom Anleger zu zahlende Agio in Höhe von 

6. WEITERE KOSTEN FÜR DEN ANLEGER
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leger ist ebenfalls, dass der Emittentin zum jeweiligen Fällig-

keitszeitpunkt ausreichend Liquidität zur Verfügung steht. Die 

Liquidität der Emittentin ist davon abhängig, dass die Emit-

tentin nach dem Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung mit 

dem Anleger und der Rückübereignung der Wechselkoffer an 

sie in der Lage ist, die Wechselkoffer zu dem prognostizierten 

Verkaufspreis zu verkaufen, und die Vertragspartner ihre ver-

traglichen Pflichten rechtzeitig und vollständig erfüllen. Wenn 

die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingungen 

eingehalten werden, ist die Emittentin voraussichtlich in der 

Lage, ihre auf Zahlung der Miete und des Rückkaufpreises ge-

richteten vertraglichen Pflichten gegenüber dem Anleger zu 

erfüllen. Die Emittentin ist voraussichtlich unabhängig davon, 

wie viele Sets sie an Anleger verkauft, in der Lage, ihre ver-

traglichen Pflichten gegenüber dem Anleger zu erfüllen. Der 

Verkauf einer bestimmten Mindestanzahl von Sets dieses Di-

rektinvestments  ist daher keine wesentliche Grundlage und 

Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung.

Sollten die vorstehend dargestellten Grundlagen und Bedin-

gungen nicht eingehalten bzw. nicht erreicht werden, kann 

sich dies nachteilig auf die Liquidität der Emittentin auswirken. 

Daraus resultiert das Risiko, dass die Emittentin nicht über 

ausreichend Liquidität verfügt, um die Ansprüche der Anleger 

vollständig und zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen.

natlichen Mietzahlungen in Höhe von 13,02 % p. a. bezogen 

auf den jeweiligen Gesamtkaufpreis gegen die Emittentin. Die 

Auszahlung der Miete an den Anleger erfolgt monatlich an-

teilig und nachschüssig in 60 gleichen Monatsraten, jeweils 

zum Ende des betreffenden Mietmonats. Anleger haben daher 

Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von monatlich 

318,90 EUR pro Set.  

Vereinbaren der Anleger und die Emittentin einvernehmlich, 

die Laufzeit der Mietvereinbarung um 5 Jahre (60 Monate) zu 

verlängern, dann beträgt die Miete während der verlängerten 

Mietlaufzeit 17,53 % p. a. bezogen auf den Rückkaufpreis der 

Sets am Ende der anfänglichen 60-monatigen Laufzeit der 

Mietvereinbarung, d. h. 234,45 EUR pro Set/Monat.

Darüber hinaus vereinbaren Emittentin und Anleger vertrag-

lich den Rückkauf der Wechselkoffer zum Ende der Laufzeit der 

Mietvereinbarung. Auf dieser Basis ist die Emittentin verpflich-

tet, an den Anleger den vereinbarten Rückkaufpreis, der gerin-

ger ist als der vom Anleger gezahlte Gesamtkaufpreis, grund-

sätzlich am Ende des letzen Monats der Mietlaufzeit zu zahlen.

Die Zahlung der Miete und des Rückkaufpreises erfolgt aus 

den Einnahmen, die die Emittentin aus der Vermietung der 

Wechselkoffer während der Laufzeit der mit dem Anleger ab-

geschlossenen Mietvereinbarung sowie aus dem Verkauf der 

Wechselkoffer nach deren Rückübereignung an die Emitten-

tin nach dem Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung erzielt. 

Bedingung für die Zahlung der monatlichen Miete an den An-

leger ist, dass die Emittentin zum jeweiligen Fälligkeitszeit-

punkt über ausreichend Liquidität verfügt. Die Liquidität der 

Emittentin ist davon abhängig, dass die Emittentin über die 

gesamte Laufzeit der Mietvereinbarung mit dem Anleger lau-

fende Einnahmen aus der Vermietung der Wechselkoffer er-

zielt. Hierzu ist es grundsätzlich erforderlich, dass die Emit-

tentin Mietverträge für die Wechselkoffer über die gesamte 

Laufzeit der Mietvereinbarung mit dem Anleger abschließt 

und die jeweiligen Vertragspartner die aus diesen Verträgen 

gegenüber der Emittentin bestehenden Zahlungspflichten 

rechtzeitig und vollständig erfüllen.

Bedingung für die Zahlung des Rückkaufpreises an den An-
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Risiko und damit die Rentabilität aus dem Auge zu verlieren.

7.1.3.2 Renditeparameter

Entscheidend neben der Höhe der Rentabilität ist auch die 

Nachhaltigkeit der Rentabilität.

Ziel der Emittentin bei jeder Weitervermietung der Wech-

selkoffer ist es, eine attraktive Mietrendite zu erzielen und 

möglichst lang laufende Mietverträge, idealerweise über den 

Zeitraum der Mietvereinbarung mit den Anlegern hinaus, mit 

Endnutzern abzuschließen.

7.1.3.3 Risikoidentifizierung und -minimierung

Im Rahmen der vorliegenden Direktinvestments werden  

Wechselkoffer an Anleger veräußert.

Die Emittentin hat durch die Solvium Holding AG vor Eintritt 

in die entsprechenden Mietverträge mit Endnutzern die Boni-

tät und Solvenz der Endnutzer in enger Abstimmung mit dem 

Wechselkoffervermietmanager intensiv geprüft. 

Die Emittentin hat durch die Solvium Holding AG, die sich ihrer-

seits eng mit dem Wechselkoffervermietmanager abgestimmt 

hat, Endnutzer ausgewählt, die nach Einschätzung der Solvium 

Holding AG überwiegend eine hohe Sicherheit für regelmäßi-

ge Mietzahlungen gewährleisten, und zudem das Endnutzer-

portfolio diversifiziert, indem Mietverträge mit mehreren End-

nutzern abgeschlossen wurden. Auf diese Weise entsteht ein 

Mieteinnahmenpool, der aus Sicht der Emittentin Planungssi-

cherheit für die Mieteinnahmen ermöglicht.

Während der Laufzeit der von der Emittentin abgeschlossenen 

Mietverträge erfolgt außerdem die regelmäßige Überprüfung 

des Zahlungsverhaltens, der Bonität und der Solvenz der End-

nutzer durch die Solvium Holding AG in enger Abstimmung mit 

dem Wechselkoffervermietmanager im Auftrag der Emittentin.

7. |  Angaben über die Anlage- 
strategie und Anlagepolitik

7.1    Anlagestrategie und Anlagepolitik

7.1.1 Anlagestrategie 

Die Anlagestrategie besteht darin, dass sich die Emittentin 

langfristig im Wechselkoffervermietmarkt engagieren will. 

Zu diesem Zweck hat sie sich Optionen gesichert, die es ihr 

ermöglichen, Wechselkoffer zu erwerben, sobald ihr die zum 

Erwerb notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. 

7.1.2 Anlagepolitik

Die Anlagepolitik besteht darin, dass die Emittentin die zum Er-

werb von Wechselkoffern notwendigen Mittel dadurch einwer-

ben will, dass sie den Anlegern Sets zum Kauf anbietet. Aus den 

Einnahmen, die die Emittentin aus den von den Anlegern ge-

zahlten Gesamtkaufpreisen erzielt, erwirbt sie durch Ausübung 

der Optionen jeweils die entsprechende Anzahl an Wechselkof-

fern und übereignet diese an die Anleger. Sie mietet diese Wech-

selkoffer von den Anlegern und vermietet sie durch Eintritt in 

die bereits bestehenden Mietverträge und gegebenenfalls 

durch Anschlussvermietungen an Endnutzer weiter. Durch die 

Weitervermietung will die Emittentin eine attraktive Rentabili-

tät erzielen. Am Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung kauft 

die Emittentin dann die Wechselkoffer vom Anleger zurück und 

veräußert sie an zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Angebots-

unterlage noch nicht bekannte Dritte.

7.1.3 Zusätzliche Informationen zur Anlagepolitik

7.1.3.1  Risikomanagement über Endnutzeraus-

wahlprozess

Die Emittentin ist im Rahmen des Endnutzerauswahlprozes-

ses bestrebt, mit potentiellen Risiken verantwortungsbewusst 

umzugehen. Jede Auswahlentscheidung wird auf Basis einer 

soliden Mischung aus Vorsicht und Risikobereitschaft kalku-

liert, ohne dabei das nötige Verhältnis zwischen Rendite und 
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bestehenden Pflichten auf Zahlung der Miete und des Rück-

kaufpreises zu erfüllen. Weitere Anlageziele gibt es nicht.

7.3  Änderung der Anlagestrategie 
oder der Anlagepolitik

Die Emittentin geht gegenüber den Anlegern vertragliche 

Pflichten ein, insbesondere Zahlungspflichten, die sich nur mit 

der beschriebenen Anlagestrategie und Anlagepolitik erfüllen 

lassen. Es besteht keine Möglichkeit, Anlagestrategie und An-

lagepolitik zu ändern. 

7.4 Angaben zu den Wechselkoffern

Im Rahmen des vorliegenden Angebots werden Wechselkoffer  

angeboten.

7.4.1 Beschreibung der Wechselkoffer

Wechselkoffer sind austauschbare Transportbehälter mit aus-

klappbaren Stützbeinen, die mit oder auch ohne Kran durch 

das Absenken des Lkw-Fahrgestells abgesetzt werden können. 

So lassen sich Wechselkoffer schnell, einfach und kostengüns-

7.1.3.4  Absicherung gegen Beschädigung, Verlust, 

Zerstörung und Diebstahl

Im Wechselkoffervermietmarkt existiert keine branchenüb-

liche All-Risk-Versicherung für Wechselkoffer. Die Emittentin 

wird jedoch alle Endnutzer vertraglich verpflichten, für alle 

aus Beschädigung, Zerstörung, Verlust, Diebstahl und über die 

normale Nutzung hinausgehender Abnutzung resultierende 

Schäden zu haften. Einige Endnutzer wird die Emittentin zu-

dem verpflichten, eine separate Versicherung gegen Beschä-

digung, Zerstörung, Verlust und Diebstahl der Wechselkoffer 

abzuschließen und diesen Abschluss der Emittentin nachzu-

weisen. Bei großen internationalen Logistikunternehmen ist 

eine derartige Verpflichtung im Markt unüblich und nicht im-

mer durchsetzbar. Aus der über 20-jährigen Praxiserfahrung 

des Wechselkoffervermietmanagers kommt es auch aufgrund 

der Einbindung unabhängiger Sachverständiger in Schadens-

fällen äußerst selten zu Schadensregulierungsstreitigkeiten.

7.2 Anlageziel

Das Anlageziel besteht für die Emittentin darin, durch die lang-

fristige Weitervermietung und Folgevermietungen der von den 

Anlegern gemieteten Wechselkoffer attraktive Mieterträge zu 

erzielen, um aus diesen Erträgen ihre gegenüber den Anlegern 
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men entsprechen den von den Anlegern gezahlten Gesamt-

kaufpreisen abzüglich Provisionen.

Der Anspruch der Emittentin auf Zahlung der Gesamtsumme 

gegen den Anleger wird mit Abschluss des Kauf- und Mietver-

trages zwischen der Emittentin und dem Anleger fällig.

Die Emittentin verwendet die den von den Anlegern gezahlten 

Gesamtkaufpreisen entsprechenden Mittel für die Anschaffung 

der Wechselkoffer sowie für die Zahlung von Provisionen.

Die durch die Anleger gezahlten Gesamtkaufpreise stellen in 

Verbindung mit der Verpflichtung der Emittentin, die Wechsel-

koffer zum Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung von jedem 

Anleger zurückzukaufen, für die Emittentin bilanziell Fremdka-

pital dar. Die Emittentin zahlt für dieses Fremdkapital an den 

Anleger über die 63-monatige Laufzeit der Mietvereinbarung 

eine Miete in Höhe von 13,02 % p. a. bezogen auf den jeweili-

gen vom Anleger gezahlten Gesamtkaufpreis. Die Mietzahlun-

gen werden monatlich anteilig und nachschüssig am Ende des 

jeweiligen Mietmonats zur Zahlung an die Anleger fällig.

Als Gegenleistung für die Zahlung der Gesamtsumme ist die 

Emittentin verpflichtet, dem Anleger das Eigentum an den 

Wechselkoffern zu übertragen.  

7.4.5 Fremdkapitalquote und Hebeleffekt

Die Emittentin nimmt zusätzlich zu den von Anlegern gezahl-

ten Gesamtkaufpreisen kein weiteres Fremdkapital auf. Die  

Emittentin übernimmt gegenüber den Anlegern die Ver-

pflichtung, die Wechselkoffer zum Ende der Laufzeit der 

Mietvereinbarung zurückzukaufen, so dass die Emittentin 

diese Verpflichtungen als Fremdkapital zu bilanzieren hat. 

Die angestrebte Fremdkapitalquote durch diese Verbind-

lichkeiten gegenüber den Anlegern beträgt 100 %. Die Emit-

tentin behält sich vor, zukünftig weitere Vermögensanlagen 

in Form Direktinvestments zu emittieren. Die aus solchen 

Emissionen aufgenommen Mittel wären für die Emittentin 

bilanziell weiteres Fremdkapital. Die Wechselkoffer werden  

ausschließlich aus den Nettoeinnahmen finanziert. Ein He-

beleffekt besteht bezüglich der von den Anlegern gezahlten  

Gesamtkaufpreise nicht.

tig bei Logistikzentren abstellen und aufnehmen. Fahrzeu-

ge oder Kraftfahrer müssen nicht auf das Be- und Entladen 

warten. Wechselkoffer sind überwiegend aus Stahl gefertigt, 

damit wind- und wasserdicht, sehr stabil und wenig reparatur-

anfällig. Sie werden hauptsächlich von Kurier-, Express- und 

Paketdiensten für den Transport von Gütern auf der Straße 

eingesetzt. Die vorliegend angebotenen Wechselkoffer sind 

standardisierte Wechselkoffer mit einer Länge von 7,45 Me-

tern und mit Containertüren oder einem Rolltor ausgestat-

tet. Sie sind bereits zum Zeitpunkt der Unterlagenaufstellung 

überwiegend an deutsche, österreichische und schweizerische 

Endnutzer vermietet.

Die Emittentin hat sich bereits zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieser Angebotsunterlage Optionen zum Kauf der Wech-

selkoffer gesichert. Die Emittentin wird von ihren Options- 

rechten zum Erwerb von Wechselkoffern nur insoweit Ge- 

brauch machen, wie sie Kauf- und Mietverträge mit Anlegern 

abschließt und Zahlungen des Gesamtkaufpreises von den  

Anlegern erhält. Das bedeutet, dass die Emittentin jeweils 

nach dem Abschluss eines Kauf- und Mietvertrages und dem 

Erhalt des Gesamtkaufpreises von einem Anleger von diesen 

Kaufoptionen Gebrauch machen wird, um ihre Verpflichtung, 

dem Anleger das Eigentum an den Wechselkoffern zu über- 

tragen, erfüllen zu können. 

7.4.2 Dingliche Belastungen

Zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf den Anleger wer-

den keine dinglichen Belastungen der Wechselkoffer beste-

hen, da die Emittentin lastenfreies Eigentum erwerben wird.

7.4.3  Beschränkungen der  

Verwendungsmöglichkeiten

Tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten 

der Wechselkoffer, insbesondere im Hinblick auf das Anlage-

ziel, bestehen nicht.

7.4.4 Gesamtkosten der Wechselkoffer

Die Emittentin finanziert den Erwerb der Wechselkoffer durch 

die Vereinnahmung der Nettoeinnahmen. Die Nettoeinnah-
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